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A EINLEITUNG 

1 Kurzdarstellung der Planung 

1.1 Ziele und Inhalte der Planung 

Um Wohnraum zu schaffen, hat die Gemeinde Bergatreute bereits im Jahr 2019 einen Bebauungs-

plan im Bereich Lohbühl erstellt, der 2021 mit dem Ziel, die Anzahl der Wohneinheiten neu zu regeln 

bzw. in Teilen zu erhöhen, überarbeitet wurde (1. Änderung). Zwischenzeitlich sind die ausgewiese-

nen Bauplätze weitestgehend bebaut bzw. veräußert und die Gemeinde sieht sich erneut mit einer 

sehr hohen Nachfrage nach Flächen für Wohnraum, maßgeblich von jungen heimischen Familien, 

konfrontiert. Um auf diese Nachfrage einzugehen, will die Gemeinde den aktuellen Wohnraumbedarf 

in einem weiteren Planungsschritt decken. 

Wie bereits im angrenzenden Bereich Lohbühl I, hat sich die Gemeinde zum Ziel gesetzt, unter-

schiedliche Wohnformen (verdichtete Bauformen, Einfamilienhäuser) miteinander zu kombinieren, 

um dem Bedarf an Wohnraum möglichst flächensparend gerecht zu werden. Aufgrund der hohen 

landschaftlichen Wertigkeit in diesem Bereich wird zudem auf eine harmonische Integration in die 

umgebende Landschaft besonderer Wert gelegt. Die Planung soll so angelegt sein, dass eine bedarfs-

gerechte Realisierung in mehreren Bauabschnitten möglich ist. Der Gemeinde ist es ohne die Aufstel-

lung des Bebauungsplanes nicht möglich, den bestehenden Bedarf an Wohnraum unter den genann-

ten Zielsetzungen zu decken. 

Da der Geltungsbereich bauplanungsrechtlich im Außenbereich liegt, ist die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes im Regelverfahren (mit Umweltprüfung) erforderlich. Nach § 2 a Baugesetzbuch 

(BauGB) ist im Rahmen des Aufstellungsverfahrens der Bauleitplanung der Begründung zum Bebau-

ungsplan ein eigenständiger Umweltbericht beizufügen. Dieser beschreibt und bewertet die im Rah-

men der Umweltprüfung ermittelten, voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bauvorhabens. 

Außerdem soll er Planungsalternativen anbieten und in Bezug auf die Umweltauswirkungen abwä-

gen. Ferner sind Informationen darzustellen, die für das Planungsgebiet relevant sind und z.B. in der 

Landes- oder Regionalplanung förmlich festgelegt wurden. 

Der Umweltbericht bildet einen selbständigen Bestandteil der Begründung und wird im Laufe des 

Planungsprozesses fortgeschrieben. Insbesondere sind die Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und 

Trägerbeteiligung diesbezüglich zu berücksichtigen. 
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1.2 Angaben zu Standort und Umfang der Planung 

Das Plangebiet befindet sich im Nordosten der Gemeinde und Gemarkung Bergatreute im Landkreis 

Ravensburg (vgl. Abbildung 1). Das geplante Areal hat eine Größe von rund 3,85 ha und schließt un-

mittelbar nördlich und westlich ŀƴ ŘŜƴ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α[ƻƘπ

ōǸƘƭ Lά ŀƴΦ 9ƛƴŜ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ .ŜǊŜƛŎƘ ǿǳǊŘŜ ōŜǊŜƛǘǎ ōŜƛ ŘŜǊ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎ α[ƻƘōǸƘƭ Lά ŀƴπ

gedacht und bei der Erschließungsplanung entsprechend berücksichtigt. Der Geltungsbereich um-

fasst die Flurgrundstücke mit den Fl. Nr. 932/1, 932/2, 932/3, 952 sowie die untergeordnete Teilflä-

che 951, 2070 und 2070/3 der Gemarkung Bergatreute. 

 

Abbildung 1:  Übersichtslageplan Geltungsbereich; rot = Plangebiet; ohne Maßstab 

1.3 Untersuchungsraum 

Naturräumliche Gliederung 

Der Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplanes liegt laut LUBW (2010) innerhalb der 

ƴŀǘǳǊǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ DǊƻǖƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ αVoralpines Hügel- ǳƴŘ aƻƻǊƭŀƴŘά όлоύ ƛƴ ŘŜǊ IŀǳǇǘŜƛƴƘŜƛǘ αhōŜǊπ

ǎŎƘǿŅōƛǎŎƘŜǎ IǸƎŜƭƭŀƴŘά όлонύΦ IƛŜǊōŜƛ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ laut Bundesamt für Naturschutz (BfN) um 

eine von glazialen Becken, Seen und Mooren durchsetzte Jungmoränenlandschaft des Voralpinen 

Hügellandes. Im Osten ƎǊŜƴȊǘ ŘƛŜ IŀǳǇǘŜƛƴƘŜƛǘ αRiß-Aitrach-Platteά ŘŜǊ DǊƻǖƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ α5ƻƴŀǳ-Iller-

Lech-tƭŀǘǘŜά όлпύ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ IŀǳǇǘŜƛƴƘŜƛǘ α²ŜǎǘŀƭƭƎŅǳŜǊ IǸƎŜƭƭŀƴŘά όлооύ ŀƴ. Südwestlich schließt die 

IŀǳǇǘŜƛƴƘŜƛǘ α.ƻŘŜƴǎŜŜōŜŎƪŜƴά όломύ ŀƴΦ 
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Realnutzungen im Planungsraum und seinem Umfeld 

Das Plangebiet unterliegt aktuell vollständig der landwirtschaftlichen Nutzung als Fettwiese (z. T.  

mit Streuobstbeständen). Direkt an das Plangebiet angrenzend besteht bereits das Wohngebiet 

α[ƻƘōǸƘƭ LάΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜ ±ƻǊƘŀōŜƴ ŜǊǿŜƛǘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ Lƴ ƴǀǊŘƭƛŎƘŜǊΣ ǿŜǎǘƭƛŎƘŜǊ 

und südlicher Richtung befinden sich weitere Siedlungsflächen. Unmittelbar westlich an den Gel-

tungsbereich angrenzend bestehen weitere landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Weiden sowie 

eine Streuobstfläche. Auch östlich grenzen weitere landwirtschaftliche Äcker, Wiesen und Weiden an 

ŘŜƴ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŀƴΦ 5ǳǊŎƘ ŘŜƴ DŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŦǸƘǊǘ ŘŜǊ αYƛǊŎƘǿŜƎάΣ ŘŜǊ Řŀǎ {ƛŜŘƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ 

mit den umliegenden Offenlandbereichen verbindet. 

Das Grundstück mit der Fl. Nr. фонκо ǿƛǊŘ ƛƳ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α[ƻƘōǸƘƭ Lά ŀƭǎ öffentli-

che Grünfläche (Spielplatz) mit geplanter variabler Baumbepflanzung beschrieben. Diese Festsetzung 

ist in der tatsächlichen Nutzung jedoch (noch) nicht erkennbar. 

Das westliche Plangebiet ähnelt topographisch einem flachen Hügel und ist demnach leicht in alle 

Richtungen abfallend. Östlich ist das Plangebiet eher eben und liegt etwas tiefer als der westliche 

Teil.  

Verkehrliche Erschließung des Plangebietes 

Die geplante 9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘǎ α[ƻƘōǸƘƭ L ς 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎά ǿǳǊŘŜ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ ½ǳƎŜ ŘŜǊ tƭŀπ

ƴǳƴƎ ŘŜǎ ǾƻǊŀƴƎŜƎŀƴƎŜƴŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ α[ƻƘōǸƘƭ Lά angelegt. Diese erfolgt über einen neuen 

Kreisverkehr und eine Erschließungsstraße (Lohbühl I) an deren Ende derzeit ein Wendehammer 

liegt. Mit der Erweiterung des Wohngebietes und der Verlängerung der Straße wird der Wende-

hammer hinfällig. Die Erschließungsstraße mündet in die südlich situierte Roßberger Straße (L 314). 

«ōŜǊ ŘƛŜ .ǳǎƘŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜ α.ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜ CŜǳŜǊǿŜƘǊƘŀǳǎά ƛǎǘ Řŀǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ όŦǳǖƭŅǳŦƛƎύ ŀƴ ŘŜƴ mtb± 

angebunden. Die Buslinie 31 verbindet den Ort stündlich mit Ravensburg und Wolfegg. Die Erschlie-

ßungsstraße (Lohbühl I) ist zudem mit einem 2,25 m breiten Gehweg ausgestattet, der eine sichere 

Verbindung in den Ortskern (ÖPNV, Nahversorger, Kindergarte, Schule etc.) ermöglicht. 

Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler 

Bau- Boden- und Kulturdenkmäler innerhalb des Planungsraums sowie dessen nahen Umfeld sind 

aktuell nicht bekannt. 

Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand laut Baugrundgutachten nur 

im Bereich des Schurfes SG5 potentiell belastete Auffüllungen vor (vgl. Anlagen des Baugrundgutach-

ten, fm geotechnik 2017). 
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Schutzgebiete/-objekte 

Im nahen Umfeld (in einem Radius von 200 m) um den Geltungsbereich befinden sich laut LUBW 

Kartendienst weder nach dem Bundes- oder Landesrecht ausgewiesene Schutzgebiete nach §§ 23 bis 

29 BNatSchG noch nach europäischem Recht ausgewiesene Natura-2000-Gebiete, die nach der Fau-

na-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete), bzw. der Vogelschutzrichtline (SPA-Gebiete bzw. Vogel-

schutzgebiete) geschützt sind (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Schutzgebiete in der näheren und weiteren Umgebung des Geltungsbereichs (Quelle: LUBW Kartendienst); 

rot = Plangebiet; ohne Maßstab 

5ŀǎ ƴŅŎƘǎǘƎŜƭŜƎŜƴŜ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ αDƛǊŀǎƳƻƻǎά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 4.063) liegt ca. 1,4 km süd-

ǀǎǘƭƛŎƘ ǳƴŘ Řŀǎ ƴŅŎƘǎǘƎŜƭŜƎŜƴŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά 

(Schutzgebietsnummer 4.36.074) ca. 800 m südlich des Plangebietes. Zudem befindet sich in dem 

Bereich des Landschaftsschutzgebietes α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά Řŀǎ CCI-DŜōƛŜǘ α!ƭǘŘƻǊπ

ŦŜǊ ²ŀƭŘά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 81224341), das sich über weite Landschaftsbereiche durch die Gemein-

de Bergatreute zieht. Östlich befindet sich in ca. 2,0 km Entfernung ein weiteres Landschaftsschutz-

gebiet, das αDŀƛǎƘŀǳǎŜǊ wƛŜŘά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 4.36.012). 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Naturdenkmale. Im näheren Umfeld liegen südwestlich des 

Projektgebietes ŘƛŜ bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭŜ αCǊƛŜŘŜƴǎƭƛƴŘŜ ǾƻǊ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 84360140605) 

ca. 39л Ƴ ǳƴŘ αIŜǊǊŜƴǿŜƛƭŜǊά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 84360141278) ca. 500 m vom Plangebiet entfernt. 

Nordöstlich des Plangebietes besteht ƛƴ ŎŀΦ оол Ƴ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Řŀǎ bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭ α{ǘƛŜƭŜƛŎƘŜ ōŜƛƳ IƻŦ 

Sonntag östlich .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜάΦ 
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Zudem befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches und in einem 200 m Radius um das Plangebiet 

keine gemäß § 33 NatSchG (bzw. § 30 BNatSchG) geschützten Biotope (vgl. Abbildung 2). Das nächst-

ƎŜƭŜƎŜƴŜ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜ .ƛƻǘƻǇ αIŜǊǊŜƴǿŜƛƭŜǊά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244361278) liegt ca. 420 m westlich vom 

Geltungsbereich entfernt. Nordwestlich ist in einer Entfernung von ca. 370 m das geschützte Biotop 

α¢ƻōŜƭōŀŎƘ ǳƴŘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ DŜƘǀƭȊŜ ǿ .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244360122) situiert. Östlich 

des Plangebiets liegen ca. 3лл Ƴ ŜƴǘŦŜǊƴǘ ŘƛŜ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜƴ DŜƘǀƭȊǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ αDŜƘǀƭȊŜ ōŜƛ DƛŜǎǿŜƛƭŜǊ 

ǳƴŘ CǳǊǘά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244367126) sowie ca. 340 m entfernt Řŀǎ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜ .ƛƻǘƻǇ αvǳŜƭƭƘŀƴƎ 

wƛŜŘǿƛŜǎŜƴ όbh .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜύά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244361272). 

Der Geltungsbereich des gegenständlichen Planungsgebietes liegt laut LUBW Kartendienst nicht in-

nerhalb von Wasserschutzgebieten. Östlich in ca. 2,4 km Entfernung zum geplanten Vorhaben befin-

ŘŜǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D CƻǊǎǘά ό²{D-Nr-Amt 436061, Zone I und II bzw. II A sowie 

Zone III und III A und Zone III .ύ ǳƴŘ ƛƴ ŎŀΦ нΣф ƪƳ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D !ƭǘǘŀƴƴ ό²{D-Nr-

Amt 436059, Zone III B sowie Zone III und III A und Zone I und II bzw. II A). Nördlich des Plangebietes 

ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴ Ŝǘǿŀ мΣф ƪƳ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D DŀƛǎōŜǳǊŜƴά ό²{D-Nr-Amt 

436074, Zone I und II bzw. II A sowie Zone III und III A und Zone III B) sowie in etwa 2,6 km Entfer-

ƴǳƴƎ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D YǸƳƳŜǊŀȊƘƻŦŜƴά ό²{D-Nr-Amt 436121, Zone I und II bzw. II A 

sowie Zone III und III A und Zone III B). In ca. 2,4 km Entfernung zum Plangebiet liegt das Wasser-

ǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D ²ŜƛǎǎŜƴōǊƻƴƴŜƴ ƴŜǳά ό²{D-Nr-Amt 436005, Zone I und II bzw. II A und Zone III 

und III A). 

 

Abbildung 3: Wasserschutzgebiet und -zonen in der Umgebung des Geltungsbereiches (Quelle: LUBW Kartendienst); rot = 

Plangebiet; ohne Maßstab 
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Biotopverbund 

Im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich eine Kernfläche αƳƛǘǘƭŜǊŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘŜά des lan-

ŘŜǎǿŜƛǘŜƴ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘǎȅǎǘŜƳǎ όαCŀŎƘǇƭŀƴ [ŀƴŘŜǎǿŜƛǘŜǊ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘά ŘŜǊ [¦.²ύΣ ǎƻǿƛŜ Such-

räume die im Südwesten über den Geltungsraum hinaus in eine weitere Kernfläche übergehen (vgl. 

Abbildung 4). Im näheren Umfeld des Geltungsbereiches bestehen nordöstlich Kernflächen, Kern-

räume sowie 500 m und 1000 m Suchräume des Biotopverbundes feuchter Standorte. 

 

Abbildung 4: Landesweiter Biotopverbund im und um den Geltungsbereich (Quelle: LUBW Kartendienst); rot = Plangebiet; 

ohne Maßstab 

2 Darstellung der Fachpläne und Fachgesetze ς Planungsgrundlagen 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben wie dem Baugesetzbuch, den Natur-

schutzgesetzen des Bundes, der Boden-, Wasserschutz- und Abfallgesetzgebung sind bei der Aufstel-

lung des gegenständlichen Bebauungsplanes auch die fachlichen Vorgaben der übergeordneten Pla-

nungsebenen zu berücksichtigen. Dabei wurden im vorliegenden Fall in erster Linie die fachlichen 

Vorgaben des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg (2002), des Regionalplanes Bodensee-

Oberschwaben (2023) und des Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Bad Waldsee - Bergatreute berücksichtigt. 
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2.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) 

Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) soll maßgeblich zur Orientierung für die 

räumliche Entwicklung in Baden-Württemberg herangezogen werden. In diesem ist die Gemeinde 

Bergatreute innerhalb der Region Bodensee-Oberschwaben und dem Mittelbereich Bad Waldsee 

verortet. Sie befindet sich unweit des Oberzentrums Weingarten, das Teil des Mehrfachoberzent-

rums Friedrichshafen, Ravensburg und Weingarten ist. Zudem verläuft die Landesentwicklungsachse 

Friedrichshafen ς Ulm (Abschnitt Weingarten ς Bad Waldsee) in nächster Nähe zur Gemeinde. 

.ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜ ƛǎǘ ƭŀǳǘ [9t ŘŜǊ wŀǳƳƪŀǘŜƎƻǊƛŜ α[ŅƴŘƭƛŎƘŜǊ wŀǳƳ ƛƳ ŜƴƎŜǊŜƴ {ƛƴƴŜά ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘΦ 5ƛŜǎŜ 

DŜōƛŜǘǎƪŀǘŜƎƻǊƛŜ ƛǎǘ ƛƳ [9t ŘŜŦƛƴƛŜǊǘ ŀƭǎ αƎǊƻǖŦƭŅŎƘƛƎŜ DŜōƛŜǘŜ Ƴƛǘ ȊǳƳŜƛǎǘ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊŘǳǊŎƘπ

ǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǾŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ ƘƻƘŜƳ CǊŜƛǊŀǳƳŀƴǘŜƛƭά ό[9t нΦмΦмύΦ  

DǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ǎƻƭƭŜƴ ŀƭƭŜ ¢ŜƛƭǊŅǳƳŜ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ αƎƭŜƛŎƘǿŜǊǘƛƎŜ [ŜōŜƴǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ǘǊŀƎŦŅƘƛƎŜ 

{ƻȊƛŀƭǎǘǊǳƪǘǳǊά ōƛŜǘŜƴΣ ǿƻōŜƛ αŜƛƴŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ .ŜǊŜƛǘǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ ²ƻƘƴǊŀǳƳά ό[9t мΦн Dύ ǳƴǘŜǊ 

ŀƴŘŜǊŜƳ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴ ƛǎǘΦ ½ǳŘŜƳ ǎƻƭƭ αŘŜǊ [ŅƴŘƭƛŎƘŜ wŀǳƳ ώΧϐ ŀƭǎ [ŜōŜƴǎ- und Wirtschaftsraum mit 

ŜƛƎŜƴǎǘŅƴŘƛƎŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎά ό[9t нΦпΦм Dύ ƎŜǎǘŅǊƪǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜǊ α[ŅƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳ ƛƳ ŜƴƎŜǊŜƴ {ƛƴƴά 

ƛǎǘ ŘŀōŜƛ ǎƻ Ȋǳ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴΣ Řŀǎǎ αƎǸƴǎǘƛƎŜ ²ƻƘƴǎǘŀƴŘƻǊǘōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜƴǎŎƘƻƴŜƴŘ ƎŜƴǳǘȊǘά 

(LEP 2.4.3 G) werden. 

5ŜǊ αŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜώƴϐ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ Ƴƛǘ ²ƻƘƴǊŀǳƳ ŦǸǊ ŀƭƭŜ ¢ŜƛƭŜ ŘŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎά ǎƻƭƭ ǾƻǊǿƛŜƎŜƴŘ 

αŘǳǊŎƘ .ŜǎǘŀƴŘǎǇŦƭŜƎŜΣ aƻŘŜǊƴƛǎƛŜǊǳƴƎΣ wŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎΣ CƭŅŎƘŜƴǊŜŎȅŎƭƛƴƎ ǳƴŘ bŀŎƘǾŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎά ό[9t 

мΦп Dύ ōŜƎŜƎƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜǊ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŘŜǊ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ƭƛŜƎǘ ŀǳŦ αǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜώƴϐ ²ƻƘƴƎŜōƛŜπ

ǘŜώƴϐά ǳƴŘ ŘŜǊ !ǳǎǎŎƘǀǇŦǳƴƎ αƛƴƴŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜώǊϐ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŘŜǊ ²ƻƘƴǊŀǳƳōŜǎŎƘŀŦŦǳƴƎά ό[9t оΦнΦн 

DύΦ 5ŜƴƴƻŎƘ αƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎŜƴ ǎƻƭƭŜƴ ǎƛŎƘ ƛƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ 

ŜƛƴŦǸƎŜƴ ǳƴŘ ƛƴ CƭŅŎƘŜƴ ǎǇŀǊŜƴŘŜǊ CƻǊƳ ǾŜǊǿƛǊƪƭƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴά ό[9t мΦп D ōȊǿΦ ǾƎƭΦ [9t оΦнΦп DύΦ 

5ƛŜ α²ŜŎƘǎŜƭǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ ±ŜǊƪŜƘǊά ŜǊŦƻǊŘŜǊƴ ȊǳŘŜƳ .ŜŀŎƘǘǳƴƎΦ 

α½ǳƻǊŘƴǳƴƎ ǳƴŘ aƛǎŎƘǳƴƎ ŘŜǊ ǾŜǊƪŜƘǊǎǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ wŀǳƳƴǳǘȊǳƴƎŜƴ ώǎƻƭƭŜƴϐ Řŀǎ tǊƛƴȊƛǇ ŘŜǊ ƪǳǊȊŜƴ 

²ŜƎŜ ǾŜǊŦƻƭƎŜƴά ό[9t пΦмΦм DύΦ 9ǎ ǎƻƭƭ ŀǳŎƘ ŀǳŦ ŜƛƴŜ !ƴōƛƴŘǳƴƎ ŀƴ ŘŜƴ mtb± ƎŜŀŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ όǾƎƭΦ 

LEP 2.4.1.1 G). 

Der gegenständliche Bebauungsplan dient der Bereitstellung von stark nachgefragtem Wohnraum in 

der Gemeinde Bergatreute. Dadurch werden den Forderungen nach gleichwertigen Lebensverhält-

nissen in allen Teilräumen des Landes sowie der Stärkung des ländlichen Raums als Lebensraum mit 

eigenständiger Bedeutung Rechnung getragen. 

Zwar handelt es sich nicht um Wohnungsbau im Bestand bzw. im Innenbereich, jedoch sind die in-

nerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten für Vorhaben dieser Größenordnung ausgeschöpft und da-

her ist eine Siedlungserweiterung notwendig. Der gegenständliche Standort leistet dabei einen Bei-

ǘǊŀƎΣ Řŀǎ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ Ǿƻƴ ½ŜǊǎƛŜŘŜƭǳƴƎ ƎŜǇǊŅƎǘŜ hǊǘǎōƛƭŘ Ȋǳ ΰǎŎƘƭƛŜǖŜƴΨΣ ǿƻŘǳǊŎƘ ŘƛŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊ 

nicht negativ beeinträchtigt wird. Zudem kann auf diese Weise innerörtlich das Prinzip der kurzen 

Wege angestrebt werden. Eine fußläufige Anbindung an den ÖPNV ist ebenfalls gegeben.  
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Auf eine ressourcenschonende Bauweise und eine flächensparende Entwicklung des Plangebietes 

wird geachtet. Auch das verträgliche Eingliedern in die Landschaft wird durch entsprechende grün-

ordnerische Maßnahmen sichergestellt. 

Insofern werden durch die Planung die Zielsetzungen des Landesentwicklungsplanes eingehalten. 

2.2 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

Der Regionalplan Bodensee-hōŜǊǎŎƘǿŀōŜƴ όwtύ Ƙŀǘ ŘŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘΣ ŀƭǎ αYǳǊǎōǳŎƘ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴά Ȋǳ 

dienen und den Kommunen Orientierung und Rechtssicherheit in ihrer räumlichen Entwicklung zu 

ōƛŜǘŜƴΦ 5ƛŜ 9ƛƴǎǘǳŦǳƴƎ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜ ŀƭǎ αlŅƴŘƭƛŎƘŜƴ wŀǳƳ ƛƳ ŜƴƎŜǊŜƴ {ƛƴƴŜά όwt нΦмΦо 

N1) sowie die Zugehörigkeit zum Mittelzentrum Bad Waldsee (vgl. RP 2.2.2 N4) werden aus dem LEP 

des Landes Baden-Württemberg übernommen. 

Der Regionalplan Bodensee-hōŜǊǎŎƘǿŀōŜƴ ǇǊƛƻǊƛǎƛŜǊǘ ŜƛƴŜΣ ǎƛŎƘ ŀƴ ŘŜƴ α9ǊŦƻǊŘŜǊƴƛǎǎŜƴ ŘŜǎ YƭƛƳŀπ

ǿŀƴŘŜƭǎά όwt мΦм Dпύ ƻǊƛŜƴǘƛŜǊŜƴŘŜΣ αǊŜǎǎƻǳǊŎŜƴǎŎƘƻƴŜƴŘŜά όwt нΦмΦо Dнύ ǳƴŘ aŀǖƴŀƘƳŜƴ ǎƻǿƻƘƭ 

den Klimaschutz als auch die Klimaresilienz (vgl. RP 2.4.0 G5) berücksichtigende Planung, insbesonde-

ǊŜ αōŜƛ ŘŜǊ 9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎ ƴŜǳŜǊ .ŀǳŦƭŅŎƘŜƴά όwt нΦпΦл DрύΦ 5ŀōŜƛ ǎƻƭƭ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŘƛŜ αbǳǘȊǳƴƎ 

ŜǊƴŜǳŜǊōŀǊŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜƴ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴά όwt мΦм DпύΦ  

5ƛŜ LƴŀƴǎǇǊǳŎƘƴŀƘƳŜ ƴŜǳŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ƛǎǘ ŘǳǊŎƘ αŘƛŜ !ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ ƛƴƴŜǊǀǊǘƭƛŎƘŜǊ tƻǘŜƴǘƛŀƭŜ ώΧϐ ǎƻǿƛŜ 

ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ ŦƭŅŎƘŜƴŜŦŦƛȊƛŜƴǘŜ bǳǘȊǳƴƎ ǳƴŘ ŀƴƎŜƳŜǎǎŜƴŜ ǾŜǊŘƛŎƘǘŜǘŜ .ŀǳǿŜƛǎŜ Ȋǳ ǾŜǊǊƛƴƎŜǊƴά όwt 

нΦпΦл ½нύΦ ½ǳŘŜƳ ǎƻƭƭŜƴ αǾŜǊƪŜƘǊǎōŜŘƛƴƎǘŜώƴϐ .ŜƭŀǎǘǳƴƎŜƴά ǎƻǿƛŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƳ motorisiertem Indi-

viualverkehr ŘǳǊŎƘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ αƪƭŜƛƴǊŅǳƳƛƎŜ ½ǳƻǊŘƴǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ wŀǳƳƴǳǘȊǳƴƎŜƴά όwt нΦпΦл bсύ 

entgegengewirkt werden. 

Siedlungsentwicklungen sollen sich möglichst auf Siedlungsbereiche bzw. Schwerpunkte des Woh-

ƴǳƴƎǎōŀǳǎ ƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊŜƴ όǾƎƭΦ wt нΦпΦлΦ½мύΣ ǿƻōŜƛ ŘŜƴƴƻŎƘ Ŝƛƴ αǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾ ǳƴŘ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾ ŀǳǎǊŜƛπ

ŎƘŜƴŘŜǎ ²ƻƘƴǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘά όwt нΦрΦл Dмύ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǎŀƳǘŜ wŜƎƛƻƴ ǎƛŎƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 

In der Nutzungskarte des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben sind zudem keine relevanten 

Festsetzungen im Geltungsbereich bzw. in unmittelbarer Umgebung getroffen worden (vgl. Abbil-

dung 5). 
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Abbildung 5: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben 2023; grün = Plangebiet; 

ohne Maßstab 

Der gegenständliche Bebauungsplan berücksichtigt und formuliert sowohl klimaschützende als auch 

klimaanpassende Maßnahmen, die durch entsprechende Festsetzungen in der Satzung zum Ausdruck 

kommen. 

Auch wenn die Gemeinde Bergatreute nicht als Siedlungsbereich eingestuft ist, können bedarfsorien-

tierte, das Ziel eines ausreichendem Wohnungsangebots verfolgende, Siedlungsentwicklungen getä-

tigt werden. Da die Gemeinde einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere durch junge 

ortsansässige Familien, ausgesetzt ist, schafft der gegenständliche Bebauungsplan entsprechendes 

Baurecht. Die innerörtlichen Wohnnutzungspotentiale werden einem Wohnraumbedarf dieser Grö-

ßenordnung dabei nicht gerecht, weshalb eine Siedlungserweiterung im Außenbereich notwendig ist. 

²Ŝƛƭ ŘŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘ ŘƛŜǎŜǊ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ŘƛŜ ǘŜƛƭǿŜƛǎŜ ȊŜǊǎƛŜŘŜƭǘŜ {ƛŜŘƭǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊ ΰǎŎƘƭƛŜǖǘΨΣ ǿƛǊŘ ŜƛƴŜǊ 

verkehrsbedingten Belastung zudem entgegengewirkt.  

Durch die Planung werden die Zielsetzungen des Regionalplans folglich eingehalten. 

2.3 Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Waldsee ς Bergatreute 

Die Gemeinde Bergatreute ist zusammen mit der Stadt Bad Waldsee Mitglied einer vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft und verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 

1998. Der rechtsgültige Flächennutzungsplan sieht für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebau-

ungsplanes mit Grünordnung folgende Nutzung vor:  



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Darstellung der Fachpläne und Fachgesetze ς Planungsgrundlagen 

 

 

www.lars-consult.de Seite 16 von 89 

 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aktuell rechtgültiger Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee 

--Bergatreute; rot = Plangebiet; ohne Maßstab 

Derzeit stell der rechtswirksame Flächennutzungsplan im entsprechenden Bereich Flächen für die 

Landwirtschaft dar. Im SüdoǎǘŜƴ ƎǊŜƴȊǘ Řŀǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ ό²ύ α[ƻƘōǸƘƭ Lά ŀƴΣ ƛƳ ²ŜǎǘŜƴ ǸōŜǊǿƛŜƎǘ 

ebenfalls die Wohnnutzung (W). Davon abgesehen sind alle benachbarten Flächen des Plangebiets 

ebenfalls als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  

Nachdem für die Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplanes bislang unbeplante Außenbe-

reichsflächen überplant werden sollen, kann kein Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung 

gemäß §13a BauGB angewandt werden, sondern es ist ein Regelverfahren erforderlich. Dies bedingt 

eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan. Aus diesem Grund wird parallel zur Aufstellung des 

.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ Ƴƛǘ DǊǸƴƻǊŘƴǳƴƎ α[ƻƘōǸƘƭ L - 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎά ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜ ŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴπ

nutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee-Bergatreute zum 21. Mal 

geändert und an die geplante Nutzung angepasst. Diese Änderung wird im Parallelverfahren durch-

geführt. 

2.4 Rechtsgrundlagen und deren Berücksichtigung in der Planung 

Neben den Aussagen der übergeordneten und kommunalen Planungsvorgaben sind im Zuge der ge-

genständlichen Planung auch klassische Rechtsgrundlagen aus Bundes- und Landesgesetzen zu be-

rücksichtigen. Dies geschieht im Umweltbericht in den jeweiligen Kapiteln zu den Schutzgütern, in 

denen auch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen formuliert sind. Für das 

aktuelle Vorhaben sind dabei für die verschiedenen Schutzgüter des Umweltrechts vor allem die fol-

genden Rechtsgrundlagen in ihrer jeweils aktuellsten Fassung von Belang bzw. werden im Zuge der 

Erarbeitung der gegenständlichen Planung berücksichtigt: 



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Darstellung der Fachpläne und Fachgesetze ς Planungsgrundlagen 

 

 

www.lars-consult.de Seite 17 von 89 

 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

- §§ 1 u. 3 BImSchG, § 1 (6) BauGB: Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

- § 1 (6) BauGB: Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung sowie 

Belange der Erholung  

- § 1 (6) BauGB: Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern  

- § 1 (6) BauGB: Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie  

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- §§ 13 - 15 BNatSchG, §§ 14 u. 15 NatSchG: Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Beein-

trächtigungen/ Eingriffen von Natur und Landschaft  

- § 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG: Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier- und Pflanzenpopulatio-

nen  

- § 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG: Schutz der Natura 2000-Gebiete  

- § 44 BNatSchG: Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

- §§ 23 - 30 BNatSchG: Ziele und Vorgaben der geschützten Teile von Natur und Landschaft: Natur-

schutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Natur-

denkmal, geschützter Landschaftsbestandteil, gesetzlich geschützte Biotope  

Schutzgut Fläche 

- §§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a (2) BauGB: Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021: Reduzierung der Flächenneuinanspruch-

nahme auf 30 ha pro Tag bis 2030  

Schutzgut Boden 

- §§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a (2) BauGB: Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden  

- §§ 1 u. 2 BBodSchG: Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie der Funktion als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte  

Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

- § 1 WHG: Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen  

- § 6 (1) WHG: Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteiligen Verände-

rungen der Gewässereigenschaften 

- § 12 (5) WG: Erhalt der Grundwasserneubildung  
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- § 1 (3) BNatSchG: Erhalt der natürlichen oder naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen 

und sonstigen Rückhalteflächen  

- § 55 WHG: Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Niederschlagswas-

ser  

- § 67 WHG: Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern beim Gewässerausbau  

Schutzgut Luft und Klima 

- §§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG: Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder 

lufthygienischen Funktionen  

- § 1a (5) BauGB: Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der 

Anpassung an den Klimawandel dienen  

- § 1 Abs. 6 BauGB: Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021: Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

um mind. 40 % bis 2020 und mind. 55 % bis 2030 gegenüber 1990; Erreichen der Treibhausgas-

neutralität bis 2050 

Schutzgut Landschaft 

- §§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB: Berücksichtigung des Landschaftsbildes  

- § 1 (4) BNatSchG: Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturlandschaften 

zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

- § 1 (5) BauGB: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung  

- § 1 (6) BauGB: Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege  

- §§ 1, 2, 6 u. 8 DSchG: Schutz/Erhalt der Kulturdenkmale 

  



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

 

 

www.lars-consult.de Seite 19 von 89 

 

B BESTANDSSITUATION UND AUSWIRKUNGSPROGNOSE 

3 Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

Ziel der Bestandserfassung, -beschreibung und -bewertung ist es, die aktuelle Umweltsituation dar-

zustellen und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Empfindlichkeit des Untersuchungs-

raumes zu ermitteln. In den Bewertungen der Auswirkungsintensitäten sind die jeweiligen schutzgut-

relevanten Vorbelastungen berücksichtigt. Grundsätzlich erfolgen die Bestandsbewertung sowie die 

Bewertung der Auswirkungen verbal argumentativ mithilfe einer vierstufigen Skala (gering, mittel, 

hoch, sehr hoch). 

Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen differenziert für die einzelnen Schutzgüter nach dem 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfasst, beschrieben und bewertet. Für die 

Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurde der Wirkraum so erweitert und abge-

grenzt, dass alle potenziellen Auswirkungen - auch jene, die über das Plangebiet hinaus wirken - er-

kannt und bewertet werden können. Insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild wurde ein ausreichend großer Umgriff um das Planungsgebiet gewählt.  

Die Bestandsaufnahme sowie die Prognose und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-

rung der Planung erfolgt für die Schutzgüter des Umweltrechts nach folgender Gliederung: 

- Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

- Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

- Schutzgut Fläche 

- Schutzgut Boden 

- Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

- Schutzgut Luft und Klima 

- Schutzgut Landschaft 

- Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die methodische Vorgehensweise bei der Bearbeitung, die neben dem Bestand und den Auswir-

kungsprognosen auch die denkbaren Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung behandelt, 

wird in Kapitel 6 (Methodik und technische Verfahren) des gegenständlichen Umweltberichts darge-

stellt. 
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3.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit 

¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ αaŜƴǎŎƘΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘƛŜ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜ DŜǎǳƴŘƘŜƛǘά ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ ²ƻƘƴ-, Sied-

lungs- und Erholungsräume untersucht. Bei Beeinträchtigungen dieser Kriterien ist der Mensch am 

meisten betroffen. Weiterhin werden ebenfalls Aspekte behandelt, die für die Anwohner und Unter-

lieger von Bedeutung sind und ggf. ihre Gesundheit beeinträchtigen können, wie z. B. die Lärmbelas-

tung. Faktoren wie die Luftqualität und das Landschaftsbild (u.a. Sichtbeziehungen) werden unter 

den entsprechenden Schutzgütern abgehandelt (vgl. Kapitel 3.6 und 3.7). 

3.1.1 Bestandssituation 

Das Plangebiet unterliegt aktuell vollständig der landwirtschaftlichen Nutzung als Fettwiese (z. T. mit 

Streuobstbestand). 5ƛǊŜƪǘ ŀƴ Řŀǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘ ōŜǎǘŜƘǘ ōŜǊŜƛǘǎ Řŀǎ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ α[ƻƘōǸƘƭ LάΣ 

welches durch das gegenständliche Vorhaben erweitert werden soll. Das Plangebiet soll über das 

bestehende Wohngebiet erschlossen werden. In nördlicher, westlicher und südlicher Richtung befin-

den sich weitere Siedlungsflächen. Direkt westlich an den Geltungsbereich anschließend befinden 

sich weitere landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Weiden sowie eine Streuobstfläche. Östlich 

grenzen weitere landwirtschaftliche Äcker, Wiesen und Weiden an den Geltungsbereich an. 

Das Plangebiet liegt auf einer leichten Anhöhe und ist von allen Seiten her einsehbar. Durch den Gel-

ǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŦǸƘǊǘ ŘŜǊ αYƛǊŎƘǿŜƎάΣ ŘŜǊ Řŀǎ {ƛŜŘƭǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ ǳƳƭƛŜƎŜƴŘŜƴ hŦŦŜƴƭŀƴŘōŜǊŜƛπ

chen verbindet. Der Geltungsbereich selbst stellt keine besondere Erholungsfunktion dar. Jedoch 

führen über den Kirchweg drei Wanderwege durch das Plangebiet. Laut Wanderkarte von Bergatreu-

te handelt es sich dabei um die Wanderwege αр Gwigg ς Dinnenried ς Ankenreute ς DƛŜǎŜƴǿŜƛƭŜǊάΣ 

ŎŀΦ мн ƪƳ ƭŀƴƎΣ α6 Giesenweiler ς Sommers ς DƛǊŀǎάΣ ŎŀΦ у ƪƳ ƭŀƴƎ ǳƴŘ α7 Giesweiler ς Volkertshaus ς 

Blasiberg ς wƻǖōŜǊƎάΣ ŘŜǊ ŜƛƴŜ {ǘǊŜŎƪŜ Ǿƻƴ ŎŀΦ нл ƪƳ ǳƳŦŀǎǎǘΦ 5ŜǊ tŀǊƪǇƭŀǘȊ ƛƳ hǊǘǎȊŜƴǘǊǳƳ ōŜƛ ŘŜǊ 

Bushaltestelle Schmidstraße stellt den Ausgangspunkt aller sieben Wanderungen dar, die sich rund 

um den Geltungsbereich bewegen. Der Parkplatz liegt ca. 450 m südwestlich des Geltungsbereiches. 

Durch die unterschiedlichen Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade eigen sich die Wanderungen 

sowohl für die Naherholung als auch für längere Touren. 

Mit Blick auf eine nachhaltige Mobilität ist der Standort aufgrund der fußläufigen Entfernung zum 

Infrastruktur-, Bildungs-, Arbeits- und Kulturangebot von Bergatreute als sehr gut geeignet anzuse-

hen. Die umliegenden Wohn- und Gewerbegebiete sind fußläufig, mit dem Fahrrad oder den öffentli-

chen Verkehrsmitteln erreichbar. Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich rund 200 m südlich 

des Geltungsbereichs an der Roßberger Straße. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen für die örtliche Bevölkerung sowie die Erholungseignung ergeben sich vor allem 

durch die verkehrsbedingten Lärm- und Schadstoffemissionen u. a. entlang der Roßberger Straße und 

der Wolfegger Straße als Verbindungstraßen in die umliegenden Siedlungsbereiche. Derzeit werden 

ȊǳŘŜƳ ŘƛŜ ²ƻƘƴōŜōŀǳǳƴƎŜƴ ƛƳ .ŀǳƎŜōƛŜǘ α[ƻƘōǸƘƭ Lά ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘǎ ǊŜŀƭƛǎƛŜǊǘ. Somit ist 

auch aus diesen Richtungen mit zusätzlicher Lärm- und Schadstoffbelastung zu rechnen. Außerdem 

sind durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und die naheliegenden landwirtschaftli-
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chen Betriebe Beeinträchtigungen in Form von Gerüchen, Lärm und Staub möglich. Besondere Ge-

fahren für die menschliche Gesundheit wie Erdrutsche, Lawinen, Waldbrand etc. sind aufgrund der 

räumlichen Lage und des Reliefs dagegen nicht zu erwarten. 

Bewertung 

Insgesamt wird das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit im Bestand unter 

Beachtung der bestehenden Vorbelastung Ƴƛǘ αmittelά bewertet. 

3.1.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphasen kann es zu Beeinträchtigungen durch Baulärm und Staubemissionen kom-

men, welche aber nur vorübergehenden Charakter besitzen. Da sich die nächstgelegenen Wohnbe-

bauungen unmittelbar nördlich, südlich und westlich des Plangebiets befinden, ist für die Anwohner 

in diesen Wohngebäuden von einer gewissen zusätzlichen Lärmbelästigung und Beeinträchtigung der 

Erholung während der Bauphase auszugehen. Die Auswirkungsintensität wird jedoch nicht über die 

üblichen, unvermeidbaren Baulärmemissionen hinausgehen und ist aufgrund des vorübergehenden 

Charakters als gering zu bewerten. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Bauherren 

und Baufirmen an die geltenden Gesetze und Regelungen zum Lärmschutz gebunden sind, Nacht- 

und Sonntagsarbeiten also nicht anzunehmen sind.  

Die Nutzung des Kirchweges zur Erholung in der freien Landschaft ist während der Bauphase eben-

falls etwas eingeschränkt. Auch die temporäre Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch den Bau-

verkehr auf Straßen, die als Radwander- bzw. Wanderwege ausgewiesen sind, stellt diesbezüglich 

eine gewisse Beeinträchtigung dar. 

Zusammenfassend betrachtet werden die baubedingten Auswirkungen des geplanten Projektes un-

ter Berücksichtigung der Vorbelastungen und der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (vgl. 

Kapitel 4.1) Ƴƛǘ αgering bis ƳƛǘǘŜƭά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die mit der Nutzung des Planungsraumes als allgemeines Wohngebiet verbundenen Lärmemissionen 

im Sinne von anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen beschränken sich im Wesentlichen 

auf die Lärmbelastungen durch das neu hinzukommende Verkehrsaufkommen sowie die grundsätz-

lich mit einer normalen Wohnnutzung verbundenen Lärmemissionen (Rasenmäher, Freizeitlärm, 

etc.). Diese zusätzlichen Lärmbelastungen sind jedoch aufgrund der bereits bestehenden umliegen-

den Wohnnutzungen als nicht erheblich einzustufen. Da die Erschließung von bereits bestehenden 

Straßen erfolgt, sind keine erheblichen bzw. unverhältnismäßigen, verkehrsbedingten Beeinträchti-

gungen in den angrenzenden Wohngebieten zu erwarten. 
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Für die Naherholung stehen weiterhin die diesbezüglich deutlich höherwertigen Flächen nördlich und 

ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘŜǎ ǎƻǿƛŜ Řŀǎ ǀǎǘƭƛŎƘ Ǿƻƴ ²ƛǘǎŎƘǿŜƴŘŜ ƎŜƭŜƎŜƴŜ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ αDƛǊŀǎπ

Ƴƻƻǎά ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά Ȋǳ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎΦ 

Insgesamt werden die projektbedingt zu erwartenden anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen 

als αgering ōƛǎ ƳƛǘǘŜƭά ōŜǿŜǊǘŜǘ. 

3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

5ŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ α¢ƛŜǊŜΣ tŦƭŀƴȊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ōƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘά ǳƳŦŀǎǎǘ ƴŀŎƘ ŘŜƳ ¦ƳǿŜƭǘǾŜǊǘǊŅƎƭƛŎƘπ

keitsprüfungsgesetz (UVPG) die Auswirkungen auf Flora und Fauna. Dabei müssen auch größere, 

ökologische Zusammenhänge betrachtet werden ς so können einzelne Vegetationsstrukturen auch 

als Leitlinien für bestimmte Artgruppen (z.B. Vögel, Fledermäuse) dienen, oder kleinere Biotopberei-

ŎƘŜ ŀƭǎ α¢ǊƛǘǘǎǘŜƛƴōƛƻǘƻǇŜά ōŜǎǘƛƳƳǘŜƴ !ǊǘƎǊǳǇǇŜƴ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴΣ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ .ƛƻǘƻǇōŜǊŜƛŎƘ ƛƴ ŜƛƴŜƴ 

anderen zu migrieren und so Populationen miteinander zu verbinden. 

Die Bewertung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergibt sich aus der aktuel-

len Nutzungsstruktur und der damit verbundenen Eignung als (potentieller) Lebensraum für ver-

schiedene Pflanzen- und Tierarten unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastungen. Dar-

über hinaus gehen in die nachfolgenden Bewertungen die amtlich kartierten Biotope sowie die fest-

gelegten Kernflächen, Kernräume und Suchräume der Biotopverbundplanung des Landes Baden-

Württemberg ein. 

3.2.1 Bestandssituation 

Flora 

Die Vegetationserfassung innerhalb des Projektgebietes erfolgte gemäß den fachlichen Vorgaben der 

Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg (ÖKVO, Dezember 2010). Nachfolgend werden die Er-

gebnisse der Bestandsaufnahme der im Geltungsbereich vorkommenden Biotoptypen dargestellt. 

Tabelle 1: Ermittelte Biotoptypen im Plangebiet (gemäß ÖKVO Baden-Württemberg) 

Code Biotoptyp 

12.61 Entwässerungsgraben 

33.41 Fettwiese mittlere Standorte, artenarme Ausprägung 

33.60 Grünlandansaat 

35.61 Annuelle Ruderalvegetation 

41.10 Feldgehölz, Beimischung standfortfremder Arten 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 

45.30a Einzelbäume auf sehr gering- bis geringwertigen Biotoptypen (33.60) 
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Code Biotoptyp 

45.30b Einzelbäume auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41) 

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz 

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter 

60.50 Kleine Grünfläche 

60.60 Garten 

 

Der Großteil des Geltungsbereichs besteht derzeit aus einer Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) 

mit artenarmer Ausprägung. Dominierend treten die Arten Löwenzahn (Taraxacum officinale), Weiß-

klee (Trifolium repens), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Wiesenlabkraut (Galium mollugo agg.), 

Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) und Gewöhnliches Rispengras (Poa tivialis) auf. In den feuch-

teren / nasseren Bereichen um den Entwässerungsgraben ist vermehrt die Gewöhnliche Hühnerhirse 

(Echinochloa crusgalli) und vereinzelt Rotklee (Trifolium pratense) zu finden. 

Innerhalb des Plangebiets stehen insgesamt 10 mittelalte und alte Birnbäume mit einem Brusthö-

hendurchmesser (BHD) zwischen ca. 30 und 85 cm. Um die Birnbäume herum ist teils ein Bestand 

kleinerer Sträucher, wie Pfaffenhütchen oder Schlehen, vorhanden (vgl. Abbildung 7 und Abbildung 

8). Im westlichen Bereich des Plangebietes befindet sich zudem eine Gehölzgruppe aus drei mittelal-

ten bis alten Lebensbäumen, einer jungen Esche, sowie einer mittelalten Kirschpflaume und einer 

Zwetschge. Diese werden durch Sträucher (Holunder, Weißdorn) komplementiert. 

Südwestlich des Plangebiets befinden sich zwei alte Schwarzpappeln mit einem BHD von ca. 200 cm. 

 

Abbildung 7:  Birnbäume auf der Fettwiese, teilweise mit 

kleinen Sträuchern um den Stamm 

 

Abbildung 8:  rechts Feldgehölz aus standortgerechter und 

standortfremder Artenzusammensetzung 

Im Südosten und Südwesten des Flurstückes mit der Nr. 952 hat sich jeweils auf einer ca. 20 x 20 m 

großen Fläche eine Ruderalflur auf einer Erd- und Kiesaufschüttung entwickelt (vgl. Abbildung 9 und 
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Abbildung 10). Auf der Ruderalflur im Südosten ist die Sukzession bereits fortgeschritten. Es sind 

vereinzelt junge Weiden und zottiges Weidenröschen vorhanden. 

 

Abbildung 9:  Kies- und Erdaufschüttung mit Ruderalflur mit 

bereits vorgeschrittener Sukzession 

 

Abbildung 10:  Kies- und Erdaufschüttung mit Ruderalflur 

bestehend aus Aufwuchs des zottigen Weidenröschens und 

jungen Weiden 

Nördlich an den Geltungsbereich angrenzend verläuft ein Entwässerungsgraben mit umliegend 

wachsenden Seggen, Mädesüß, Weidenröschen, Blutweiderich, Hahnenfuß und einem kleinen Har-

triegelstrauch (vgl. Abbildung 11 und Abbildung 12). Nahe dem Entwässerungsgraben fanden sich am 

Tag der Begehung vor Ort (05.08.24) zudem mehrere mit Wasser gefüllte Fahrspuren. Direkt nördlich 

an den Geltungsbereich anschließend befinden sich die Riedwiesen. Besonders ökologisch wertvoll 

sind die Feuchtwiesen in den Senken nördlich des Tobelbachs. Zudem werden die Wiesen auf den 

Flurgrundstücken mit den Fl.-Nr. 964 und 931/1 ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Kunst-

dünger bewirtschaftet. Diese Flächen stellen ökologisch wertvolle Bereiche dar. 

 

Abbildung 11:  Entwässerungsgraben an der nördlichen 

Geltungsbereichsgrenze 

 

Abbildung 12:  Entwässerungsgraben mit umliegend wach-

senden Seggen, Mädesüß, Weidenröschen, Blutweiderich, 

Hahnenfuß 
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Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentielle natürliche Vegetation beschreibt einen gedachten Endzustand der Vegetation, der 

ohne die menschlichen Einflüsse aufgrund der aktuellen klimatischen, edaphischen und floristischen 

Bedingungen vorherrschen würde. Die potentiell natürliche Vegetation im Plangebiet entspricht ei-

nem Waldmeister-Buchenwald; örtlich Hainsimsen-Buchenwald, Eichen-Eschen-Hainbuchen-

Feuchtwald, Bergahorn-Eschen-Feuchtwald oder Eschen-Erlen-Sumpfwald. 

Schutzgebiete 

Wie bereits in Kapitel 1.3 erläutert, befinden sich im nahen Umfeld (in einem Radius von 200 m) um 

den Geltungsbereich keine nach dem Bundes- oder Landesrecht ausgewiesene Schutzgebiete nach 

§§ 23 bis 29 BNatSchG bzw. nach europäischem Recht ausgewiesene Natura-2000-Gebiete, die nach 

der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiete), bzw. der Vogelschutzrichtline (SPA-Gebiete bzw. 

Vogelschutzgebiete) geschützt sind. 

5ŀǎ ƴŅŎƘǎǘƎŜƭŜƎŜƴŜ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ αDƛǊŀǎƳƻƻǎά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 4.063) liegt ca. 1,4 km süd-

ǀǎǘƭƛŎƘ ǳƴŘ Řŀǎ ƴŅŎƘǎǘƎŜƭŜƎŜƴŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά 

(Schutzgebietsnummer 4.36.074) ca. 800 m südlich des Plangebietes. Zudem befindet sich in dem 

Bereich des Landschaftsschutzgebietes α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά Řŀǎ CCI-DŜōƛŜǘ α!ƭǘŘƻǊπ

ŦŜǊ ²ŀƭŘά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 81224341), das sich über weite Landschaftsbereiche durch die Gemein-

de Bergatreute zieht. Östlich befindet sich in ca. 2,0 km Entfernung ein weiteres Landschaftsschutz-

ƎŜōƛŜǘΣ Řŀǎ αDŀƛǎƘŀǳǎŜǊ wƛŜŘά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 4.36.012). 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Naturdenkmale. Im näheren Umfeld liegen südwestlich des 

Planungsraumes ŘƛŜ bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭŜ αCǊƛŜŘŜƴǎƭƛƴŘŜ ǾƻǊ ŘŜǊ YƛǊŎƘŜά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 84360140605) 

ŎŀΦ офл Ƴ ǳƴŘ αIŜǊǊŜƴǿŜƛƭŜǊά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 84360141278) ca. 500 m vom Plangebiet entfernt. 

bƻǊŘǀǎǘƭƛŎƘ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘŜǎ ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴ ŎŀΦ оол Ƴ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Řŀǎ bŀǘǳǊŘŜƴƪƳŀƭ α{ǘƛŜƭŜƛŎƘŜ 

beim Hof Sonntag östlich .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜάΦ 

Innerhalb des Vorhabengebiets bestehen keine nach §§ 23 ς 30 BNatSchG geschützten Flächen. Das 

ƴŅŎƘǎǘƎŜƭŜƎŜƴŜ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜ .ƛƻǘƻǇ αIŜǊǊŜƴǿŜƛƭŜǊά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244361278) liegt ca. 420 m west-

lich vom Geltungsbereich entfernt. Nordwestlich ist in einer Entfernung von ca. 370 m das geschützte 

.ƛƻǘƻǇ α¢ƻōŜƭōŀŎƘ ǳƴŘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ DŜƘǀƭȊŜ ǿ .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244360122) situiert. 

mǎǘƭƛŎƘ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘǎ ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ŎŀΦ олл Ƴ ŜƴǘŦŜǊƴǘ ŘƛŜ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜƴ DŜƘǀƭȊǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ αDŜƘǀƭȊŜ 

ōŜƛ DƛŜǎǿŜƛƭŜǊ ǳƴŘ CǳǊǘά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244367126) sowie ca. 340 m entfernt das geschützte Biotop 

αvǳŜƭƭƘŀƴƎ wƛŜŘǿƛŜǎŜƴ όbh .ŜǊƎŀǘǊŜǳǘŜύά ό.ƛƻǘƻǇ-Nr. 181244361272). 

Biotopverbund 

Im westlichen Projektgebiet befindet sich im Bereich der Streuobstbestände eine Kernfläche αƳƛǘǘƭŜπ

ǊŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘŜά ŘŜǎ ƭŀƴŘŜǎǿŜƛǘŜƴ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘǎȅǎǘŜƳǎ όαCŀŎƘǇƭŀƴ [ŀƴŘŜǎǿŜƛǘŜǊ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘά 

der LUBW), sowie Suchräume, die im Südwesten über den Geltungsraum hinaus in eine weitere Kern-

fläche im Bereich einer großen Streuobstfläche übergehen (vgl. Abbildung 13). Im näheren Umfeld 

des Geltungsbereiches befinden sich nordöstlich Kernflächen, Kernräume sowie 500 m und 1000 m 

Suchräume des Biotopverbundes feuchter Standorte. 
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Abbildung 13: Biotopverbund mittlerer Standorte im Planungsgebiet (Kernfläche, Kernraum und 500 m ς Suchraum 

(Quelle: LUBW Kartendienst); rot = Plangebiet = rot; ohne Maßstab 

Fauna 

Im Sommer 2024 wurde durch das Planungsbüro LARS consult auf Basis der aktuell vorliegenden 

Habitatstrukturen eine artenschutzfachliche Relevanzbegehung durchgeführt. Nachfolgend werden 

die Ergebnisse der artenschutzfachlichen Relevanzbegehung zu den Artengruppen Vögel, Säugetiere, 

Reptilien und Amphibien erläutert. Aufgrund der Ergebnisse wurden in Absprache mit der unteren 

Naturschutzbehörde des Landkreises Ravensburg, Frau Weithmann, faunistische Erfassungen von 

Brutvögeln, Fledermäusen, Reptilien und Amphibien durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Fol-

genden dargestellt (LARS consult 2026). 

Habitatstrukturerfassung an Gehölzen 

Es wurden fünf hochwertige, potenziell nutzbare Strukturen für Fledermäuse und/oder Brutvögel an 

den Gehölzen innerhalb des Geltungsbereiches festgestellt (vgl. Abbildung 14). 

Aufgrund der bereits im Relevanzbericht vom 10.01.2025 (LARS consult 2025) erwähnten, vorhande-

nen Faulhöhlen in den Birnbäumen ist ein Vorkommen xylobionter Käfer wahrscheinlich. Von den 

über 1.000 totholzbewohnenden Käferarten Baden-Württembergs befindet sich über ein Drittel auf 

der Roten Liste (LfU 2001). 
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Abbildung 14: Habitatstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches; unmaßstäblich 

Avifauna 

Es wurden 28 Vogelarten erfasst. Davon sind neun Arten planungsrelevant. Fünf planungsrelevante 

Arten (Goldammer, Rauchschwalbe, Turmfalke, Weißstorch, Wiesenpieper) wurden als Nahrungsgast 

oder Durchzügler erfasst. Aufgrund ausreichend gleichwertiger Flächen in der direkten Umgebung 

handelt es sich beim Geltungsbereich um keine essentiellen Nahrungs- oder Rastflächen. 

Eine planungsrelevante Art, der Rotmilan, wurde mit einem Brutnachweis ca. 60 m südwestlich des 

Geltungsbereiches auf Flurstück Nr. 939 festgestellt (vgl. Abbildung 15). Innerhalb des Geltungsberei-

ches wurden zudem zwei Reviere der planungsrelevanten Art Star nachgewiesen. 
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Abbildung 15: Planungsrelevante Brutvogelarten 2025; unmaßstäblich 

Fledermäuse 

Es wurden vier Rufgruppen erfasst: Plecotus, Myotis, Pipistrelloid und Nyctaloid. In der Rufgruppe 

Pipistrelloid wurden zwei Fledermausarten, Zwergfledermaus und Mückenfledermaus sicher be-

stimmt. Zudem wurden Rufe der Weißrand- oder Rauhautfledermaus zugeordnet. Weiterhin wurde 

die Gattung Bartfledermäuse und die Art Großer Abendsegler bestimmt. 

Die Rufaktivität war insgesamt gering. Rufe der Rufgruppe Pipistrelloide wurden mit durchschnittlich 

14,5 Rufen/Nacht innerhalb der Dauererfassung am häufigsten festgestellt. Auch während der 

Schwärm- und Ausflugbegehung war dies die am häufigsten aufgezeichnete Rufgruppe. 

Während der Transektbegehung und der Schwärmkontrollen konnten mehrere Individuen bei Trans-

fer- und auch Jagdflügen an den Gehölzen im nordwestlichen Teil des Geltungsbereiches beobachtet 

werden. Auch die Dauererfassung weist durch häufigere Rufaufnahmen an den Standorten N und 

NW darauf hin, dass die Gehölze als Jagdhabitat genutzt werden. 

Während der Transekt- und Schwärmbegehung gab es keinen Hinweis auf eine Wochenstube inner-

halb des Geltungsbereiches. Auch die Dauererfassung weist nicht auf eine Wochenstube hin und 

zeigt an keinem der Standorte eine bimodale Verteilung. Die Betroffenheit einer Lebensstätte inner-

halb des Geltungsbereiches ist daher auszuschließen. 
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Zauneidechse 

Während der vier Begehungen wurden keinerlei Zauneidechsen oder sonstige Reptilien innerhalb des 

Geltungsbereiches oder auf angrenzenden Flächen beobachtet. Es ist davon auszugehen, dass die 

Ruderalfluren zum aktuellen Zeitpunkt nicht von Reptilien besiedelt sind. 

Amphibien 

Es wurden Individuen des Grünfroschkomplexes (Teichfrosch, Kleiner Wasserfrosch, Seefrosch) in 

den Entwässerungsgräben ca. 20 m südwestlich des Geltungsbereiches festgestellt. 

Vögel 

Die Baumbestände innerhalb des Plangebiets bieten Brutplätze für saP-relevante Freibrüter, wie 

Goldammer, Neuntöter, Klappergrasmücke und Höhlen- sowie Halbhöhlenbrüter wie Star, Feldsper-

ling, Gartenrotschwanz oder Spechte (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. u

nd Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  

Das Grünland stellt ein grundsätzlich geeignetes Jagdhabitat von Greifvögeln, wie Rotmilan, 

Schwarzmilan, Mäusebussard oder Turmfalke dar. 

 

Vollständig hohler Stamm eines Birnbaums 

 

Asthöhlung am Stamm eines Birnbaums 
 

Säugetiere 

Ein Vorkommen der Haselmaus ist aufgrund fehlender geeigneter Habitatelemente (größere Hecken-

strukturen mit ausreichend Beersträuchern) sowie insbesondere dem Fehlen von vernetzenden He-

cken und Gehölzstreifen mit angrenzenden Waldgebieten im Geltungsbereich auszuschließen.  
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Mehrere, alte Birnbäume bieten potentiell geeignete Quartierstrukturen für Fledermäuse (vgl. Fehl-

er! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-

den werden.). Es ist zudem zu erwarten, dass das Plangebiet als Jagdhabitat für Fledermäuse dient. 

Grünlandflächen mit großen Einzelbäumen oder Streuobstwiesen in Ortsrandlage können essentielle 

Nahrungshabitate lokaler Fledermauspopulationen (z.B. von Langohr-Fledermäusen) darstellen. 

Reptilien 

Aufgrund der im Geltungsbereich vorhandenen Erdaufschüttungen, welche inzwischen mit ruderaler 

Vegetation bestockt sind, kann ein Vorkommen der Zauneidechse innerhalb dieser Bereiche nicht 

ausgeschlossen werden.  

Amphibien 

Innerhalb des Plangebiets sind keine geeigneten Fortpflanzungsgewässer des Laubfrosches vorhan-

den. Grundsätzlich könnten in den Fahrspuren jedoch Gelbbauchunken vorkommen.  

Weitere Arten 

Da innerhalb des Plangebiets an mehreren Stellen (Grabensäume, ruderale Böschungen von Erdauf-

schüttungen) Raupenfutterpflanzen des Nachtkerzenschwärmers (v.a. Zottiges Weidenröschen) vor-

kommen, ist ein entsprechendes Vorkommen nicht auszuschließen. 

Generell könnten in den Gräben am Rande des Geltungsbereichs weitere streng geschützte Arten 

(z.B. Bachmuschel) sowie Arten der Roten Liste Deutschlands oder Baden-Württembergs (z.B. Makro-

zoobenthos) vorkommen. 

Aufgrund mehrerer vorhandener Faulhöhlen in den alten Birnbäumen ist ein Vorkommen xylobionter 

Käfer wahrscheinlich. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen für die Flora und Fauna ergeben sich aus der vorherrschenden intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung des Plangebietes, v.a. allem aus dem möglichen Eintrag von Schadstoffen aus 

der Landwirtschaft (Düngemittel) sowie explizit für die Fauna aus Störungen und Schädigungen wäh-

rend der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Weiterhin resultieren visuelle und akustische Beein-

trächtigungen sowie Staub- und Abgasbelastung durch die Realisierung des anliegenden Baugebietes 

α[ƻƘōǸƘƭ LάΦ 

Bewertung 

Insgesamt weist das Untersuchungsgebiet hinsichtlich des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologi-

sche Vielfalt nach derzeitigem Kenntnisstand ŜƛƴŜ αmittlere bis hoheά .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŀǳŦΦ 
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3.2.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Als wesentliche baubedingte Auswirkung auf die Flora ist grundsätzlich der Verlust des Grünlandes 

durch die geplante Erschließung und Überbauung mit Wohngebäuden zu nennen. Durch das Befah-

ren, Erschütterungen, Stäube und Abgase kann es zu einer Schädigung der Vegetationsdecke sowie 

angrenzender Vegetationsbestände des Grünlands kommen. Davon sind aber keine naturschutzfach-

lich hochwertigen Biotope betroffen, überwiegend wird eine landwirtschaftlich intensiv genutzte 

Wiese durch das Vorhaben in Anspruch genommen. Zudem finden sich auch unmittelbar angrenzend 

keine hochwertigen Biotopstrukturen. Die Inanspruchnahme der Fettwiese verursacht jedoch eine 

Zerschneidung von Korridorbiotopen des landesweiten Biotopverbundsystems. Dadurch ist die Funk-

tion des Biotopverbundes während der Bauzeit eingeschränkt. 

Durch die Einrichtung der Baustellen sowie zur Materiallagerung werden Flächen in Anspruch ge-

nommen (Abschieben des Oberbodens, Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Zufahrten) 

und dadurch strukturell verändert. Für verschiedene Artengruppen führt das zu einem Verlust von 

v. a. Nahrungshabitaten (beispielsweise für verschiedene Vogelarten),. Für andere können möglich-

erweise geeignete Habitatstrukturen entstehen und schnell besiedelt werden. 

Die Bautätigkeit führt aufgrund menschlicher Aktivitäten, Fahrzeugverkehr und Baumaschineneinsatz 

zu optischen und akustischen Störreizen, Erschütterungen, Staubimmissionen sowie zum Ausstoß 

von Abgasen und Schadstoffen. Im Falle nächtlicher Bautätigkeiten käme es zu Lichtemissionen in die 

angrenzenden Habitatstrukturen. 

Auf Grund der unmittelbaren Nähe zum Geltungsbereich, ist von einer Brutaufgabe durch Störungen 

im Zuge der Bautätigkeiten und der späteren Wohnnutzung auszugehen. Für den Fall der Brutaufga-

be ist auf Grund des strukturreichen Umfeldes mit zahlreichen Waldgebieten und Feldgehölzen sowie 

vielfältigen Acker- und Grünlandflächen sowie Streuobstwiesen (ca. 160 ha im 1 km Umkreis) davon 

auszugehen, dass das betroffene Brutpaar im räumlichen Zusammenhang wieder einen Horststand-

ort besetzen kann. 

¦Ƴ ŘƛŜ ƭƻƪŀƭŜ wƻǘƳƛƭŀƴǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ȋǳ ǎǘǸǘȊŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ αCǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ bŀǘǳǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜǎά ŜƴǘǎǇǊŜπ

chend § 15 BNatschG zu erhalten sowie einen Verlust von Nahrungshabitat innerhalb des Geltungs-

bereiches auszugleichen, ist in Begleitung der artenschutzfachlichen Baubegleitung eine ca. 1 ha gro-

ße Fläche mit geeigneten Horstbäumen und angrenzendem, zu extensivierendem Nahrungshabitat 

festzusetzen und aus der Nutzung zu nehmen (vgl. Kapitel 4.2). Dies soll das Angebot an Nahrung 

sowie potenziell nutzbaren Lebensstätten erhöhen. 

Der bestehende Horstbaum und die direkt angrenzenden Bestandsgehölze auf Flurstück Nr. 939 sind 

nicht vom geplanten Eingriff betroffen. Die Gemeinde als Vorhabenträger hat keinen Zugriff auf das 

Flurstück. Dieses befindet sich in Privateigentum. Die vorhandene Lebensstätte ist nach § 44 

BNatSchG geschützt. Nach Möglichkeit sind die Gehölze dauerhaft zu erhalten um einen fortwähren-

den oder wiederkehrenden Besatz zu ermöglichen (vgl. Kapitel 4.2). 
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Die baubedingten Eingriffe sind vorbehaltlich der Ergebnisse der noch ausstehenden faunistischen 

Kartierungen und unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der 

ƎǊǸƴƻǊŘŜǊƛǎŎƘŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴ Ƴƛǘ αƳƛǘǘŜƭά Ȋǳ ōŜǿŜǊǘŜƴΦ 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Überbauung und strukturelle Veränderung des Geltungsbereiches führt das geplante Vor-

haben zum dauerhaften Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche und Gehölzen. Das führt unter-

anderem zu einer Schädigung und einem Verlust von Habitatstrukturen der innerhalb des Geltungs-

bereiches festgestellten fünf hochwertigen, potenziell nutzbaren Strukturen für Fledermäuse 

und/oder Brutvögel an den Gehölzen. Zudem kommt es zu größtenteils zu einem Verlust der vorhan-

denen Faulhöhlen in den Birnbäumen, in denen wahrscheinlich xylobionter Käfer vorkommen. 

Es wurden insgesamt 28 Vogelarten erfasst, davon sind neun Arten planungsrelevant. Fünf planungs-

relevante Arten wurden als Nahrungsgast oder Durchzügler erfasst. Aufgrund ausreichend gleichwer-

tiger Flächen in der direkten Umgebung handelt es sich beim Geltungsbereich jedoch um keine es-

sentiellen Nahrungs- oder Rastflächen. 

Eine negative Auswirkung des geplanten Bauvorhabens auf umliegende Bereiche oder auf einen Aus-

tausch zwischen Populationen ist auszuschließen. Es bleibt ein ca. 20 m breiter Korridor aus Extensiv-

grünland westlich des Geltungsbereiches bestehen. 

LƳ ½ǳƎŜ ŘŜǊ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α[ƻƘōǸƘƭ м - 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎά ƳǸǎǎŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘŜ ŀǊǘŜƴπ

schutzrechtliche Belange berücksichtigt werden. Durch die geplante Bebauung kann es zum Verlust 

von Lebensstätten und zur Störung von Brutvögeln und Fledermäusen kommen. Zudem kann es zur 

Schädigung von Amphibien kommen. Durch das Maßnahmenkonzept (vgl. Kapitel 4.2) lassen sich die 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausschließen und die Funktionen des 

Naturhaushaltes gem. § 15 BNatSchG bleiben erhalten. 

Die offenen Bereiche der Fettwiese stellen grundsätzlich ein geeignetes Jagdhabitat von Greifvögeln 

dar. Sowohl nördlich, östlich als auch südwestlich sind nach der geplanten Erschließung und Bebau-

ung des gegenständlichen Baugebiets grundsätzlich noch ausreichende Grünlandflächen als potenti-

elles Nahrungshabitat der genannten Arten vorhanden, sodass es sich beim Baugebiet nicht um ein 

essentielles Nahrungshabitat als notwendiger Teillebensraum im Sinne des §44 BNatSchG handelt. 

5ǳǊŎƘ ŘƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎ ǿǸǊŘŜƴ ƧŜŘƻŎƘ ŘƛŜ ǎǸŘǀǎǘƭƛŎƘ ōŜŦƛƴŘƭƛŎƘŜƴ DǊǸƴƭŀƴŘŦƭŅŎƘŜƴ όα.ǊǸƘƭπ

ǿƛŜǎŜƴάύ ȊǳƪǸƴŦǘƛƎ ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎ Ǿƻƴ ²ƻƘƴōŜōŀǳǳƴƎ ǳƳǎŎƘƭƻǎǎŜƴΦ DǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ƪǀƴƴǘŜƴ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜǎŜ 

vollständige Kammerung des Gebiets erhebliche Störwirkungen auf potentiell in den Pappeln brü-

tende Greifvögel ausgelöst werden. 

In den Gräben am Rande des Geltungsbereichs könnten weitere streng geschützte Arten (z.B. Bach-

muschel) sowie Arten der Roten Liste Deutschlands oder Baden-Württembergs (z.B. Makro-

zoobenthos) vorkommen. Da nach aktuellem Planstand nicht in die Gräben eingegriffen wird, sind 

hier jedoch keine Betroffenheiten zu erwarten. 

Aufgrund mehrerer vorhandener Faulhöhlen in den alten Birnbäumen ist ein Vorkommen xylobionter 

Käfer wahrscheinlich. Sollten Birnbäume mit Höhlungen im Zuge der Erschließung gerodet werden 
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müssen, so sind diese daher schonend motormanuell zu fällen und ihre Torsi anschließend in gleicher 

Exposition außerhalb des Eingriffsbereichs wieder aufzustellen und dauerhaft zu sichern. 

Auch eine Betroffenheit von Fledermäusen, Gelbbauchunken und Zaundeichsen kann nicht grund-

sätzlich ausgeschlossen werden. 

Um festzustellen, ob eine tatsächliche Betroffenheit saP-relevanter Arten durch das Vorhaben ent-

steht, müssen deren Vorkommen im Eingriffsbereich vorab überprüft werden (vgl. Kapitel 4.4.3). 

Schutzgebiete nach Landes-, Bundes oder Europarecht sowie amtlich kartierte Biotopflächen sind 

vom geplanten Vorhaben nicht betroffen. Die Inanspruchnahme der Fettwiese verursacht jedoch 

eine Zerschneidung von Korridorbiotopen des landesweiten Biotopverbundsystems. Dadurch ist die 

Funktion des Biotopverbundes stark eingeschränkt. Der Kernraum wird durch die Anlage von Grün-

flächen und den weitest möglichen Erhalt der Obstbäume in diesem Bereich jedoch nicht erheblich 

beeinträchtigt. Es kommt lediglich zu einer Zerschneidung der Suchräume, die Funktion des Bio-

topsystems bleibt weitestgehend erhalten, und kann durch die Anlage der Privatgarten (Laubbäume, 

Obstbäume) weiterhin genutzt werden. 

Die anlagen- und betriebsbedingten Wirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt werden unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Ƴƛǘ αƳƛǘǘŜƭά 

bewertet. 

3.3 Schutzgut Fläche 

Da der Flächenverbrauch für Siedlungen, Verkehr und gewerblicher Nutzung starke Auswirkungen 

auf die Umwelt hat, soll gemäß des novellierten UVPG (in Kraft getreten am 29.07.2017) bei UVP-

ǇŦƭƛŎƘǘƛƎŜƴ ±ƻǊƘŀōŜƴ ƎŜƳŅǖ Ϡ н ¦±tD ŀǳŎƘ Řŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ αCƭŅŎƘŜά ǘƘŜƳŀǘƛǎƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀǎ .ŀǳƎŜπ

setzbuch regelt in § 1a Abs. 2 den schonenden und sparsamen Umgang mit Grund und Boden - dar-

aus folgt, dass die Inanspruchnahme hochwertiger land- und forstwirtschaftlicher Böden möglichst zu 

vermeiden ist und Bodenversiegelungen auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden 

sollen. 

3.3.1 Bestandssituation 

Das ca. 3,85 ha große Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Fettwiese mittlerer Standorte 

genutzt und ist bis auf den ÜberlagerungǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α[ƻƘōǸƘƭ Lά unversiegelt. Laut 

der Flurbilanz 2022 der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlicher Raum Schwä-

bisch Gmünd (LEL) handelt es sich bei der Fläche um eine Vorbehaltsflur I (vgl. Abbildung 16). Per 

Definition sind Flächen ŘŜǊ ±ƻǊōŜƘŀƭǘǎŦƭǳǊ L αƭŀƴŘōŀǳǿǸǊŘƛƎŜ CƭŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ŘŜǊ ƭŀƴŘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ 

bǳǘȊǳƴƎ ǾƻǊȊǳōŜƘŀƭǘŜƴ ǎƛƴŘάΣ αCǊŜƳŘƴǳǘȊǳƴƎŜƴ ǎƻƭƭŜƴ ŀǳǎƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ōƭŜƛōŜƴΦά 5ƛŜ 9ǊǘǊŀƎǎƳŜǎǎȊŀƘƭ 

der Gemarkung Bergatreute liegt laut LEL bei 44,2. Die Böden im Geltungsbereich unterliegen folglich 

nicht den (strengeren) Regelungen der Vorrangflur der Flurbilanz 2022. 
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Abbildung 16: Ausschnitt Flurbilanz 2022 (Quelle: LEL); rot = Plangebiet; ohne Maßstab 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen durch Flächenversiegelungen sind im Planungsraum nur geringfügig im Bereich der 

Überschneidung mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans α[ƻƘōǸƘƭ Iά ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ. 

Bewertung 

Insgesamt betrachtet weist das Schutzgut Fläche aufgrund des hohen Anteils an unversiegelter Flä-

che und der Vorbehaltflur I eine αhoheά ²ŜǊǘƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦΦ 

3.3.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt werden (zusätzliche) Flächen durch Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerplätze nur 

temporär in Anspruch genommen. Insgesamt sind die Auswirkungen als αgeringά zu bewerten, da für 

die Baustelleneinrichtung und Lagerplätze nur die Flächen genutzt werden, die bei Umsetzung der 

gegenständlichen Planung ohnehin bebaut / versiegelt werden (Erschließungswege, Baugrundstü-

cke). Die (äußere) Erschließung erfolgt flächensparend über die bestehenden Erschließungsstraßen 

des vorhandenen Baugebietes α[ƻƘōǸƘƭ LάΦ 
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Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit Umsetzung des geplanten Vorhabens werden Flächen, die bisher landwirtschaftlich genutzt wur-

den, dauerhaft versiegelt bzw. überbaut / umgenutzt. Als wesentliche Auswirkungen der Flächenver-

siegelung sind Bodenzerstörung mit all seinen Funktionen für Natur und Umwelt, dauerhafter Verlust 

von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, Zerschneidung von Biotopen und Tierwanderrouten, Ver-

ringerung der Retentionsfunktion bei Hochwasserereignissen und Verlust von Ertragsflächen zu nen-

nen. 

Aufgrund der naturräumlichen Lage der Gemeinde befinden sich die für neue Wohnbauflächen ge-

eigneten Randgebiete ausschließlich in der landwirtschaftlichen Vorrangflur sowie Vorbehaltsflur I. 

Angesichts dieser Gebietszuweisung durch die Landesanstalt für Landwirtschaft und der ländlichen 

Räume (LEL) muss die Gemeinde bei potentiellen Wohnflächenentwicklungen im Außenbereich unter 

Berücksichtigung des Anbindegebots aufgrund mangelnder Alternativen grundsätzlich in landwirt-

schaftliche Vorbehaltsgebiete eingreifen. 

Insgesamt betrachtet sind die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf das 

Schutzgut Fläche aufgrund des relativ großen Geltungsbereiches und des Beitrags zum landesweiten 

CƭŅŎƘŜƴǾŜǊōǊŀǳŎƘ Ƴƛǘ αhochά Ȋǳ ōŜǿŜǊǘŜƴΦ 

3.4 Schutzgut Boden 

Beim Schutzgut Boden sollen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Veränderun-

gen der organischen Substanz ebenso aufgeführt werden wie Bodenerosion, Bodenverdichtungen 

ǳƴŘ .ƻŘŜƴǾŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎŜƴΦ 5ŀōŜƛ ǿƛǊŘ ŀƭǎ α.ƻŘŜƴά ŘƛŜ ƻōŜǊǎǘŜΣ ōŜƭŜōǘŜ {ŎƘƛŎƘǘ ŘŜǊ 9ǊŘƪǊǳǎǘŜ ŘŜŦƛπ

niert, die in Kontakt zur Atmosphäre steht. Als Grundlage aller sich darüber befindlichen organischen 

Organismen kommt dem Boden eine besondere Bedeutung zu. Aber auch auf anorganische Schutz-

güter wie Wasser oder Klima wirkt sich der Boden aus. So zählen zu den zahlreichen Bodenfunktio-

nen z.B. die Funktion als Lebensgrundlage zahlreicher Organsimen, als Wasserspeicher, für die Stof-

fumwandlung sowie die Puffer- und Filterfunktionen. Durch eine Flächenversiegelung verschwinden 

diese wertvollen Bodenfunktionen, daher ist auf eine sparsame Neuversiegelung bzw. auf eine best-

mögliche Ausnutzung neu ausgewiesener Siedlungsflächen zu achten. 

3.4.1 Bestandssituation 

Der Untersuchungsraum ist gemäß Bodenübersichtskarte (BÜK200) des Landesamtes für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau (LGRB) den Braunerden und Parabraunerden aus αGeschiebemergel und Be-

ckensedimentenά zuzuordnen. Zum einen liegt gemäß der geologischen Karte (GK50) des LGRB αIŀπ

senweiler-{ŎƘƻǘǘŜǊά ǳƴŘ ȊǳƳ ŀƴŘŜǊŜƴ α±ŜǊǿƛǘǘŜǊǳƴƎǎ- /  ¦ƳƭŀƎŜǊǳƴƎǎōƛƭŘǳƴƎά ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ǾƻǊΦ 

Darunter besteht laut der geologischen Übersichtskarte (GÜK300) αWürm-Moränensedimentά. Laut 

Baugrundgutachten (fm geotechnik 2017) wird das Gelände αƎŜƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǎŎƘ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ IŀƴƎπ

flanke eines glazialen Moränenrückens bestimmt, die in etwa von Osten nach Westen abfällt. ώΧϐ 

Geologisch gesehen liegt das Bauareal in der glazial geprägten Landschaft des oberschwäbischen 

Alpenvorlandes. Die Hügelstrukturen um Bergatreute stellen aus geologischer Sicht weitläufige Mo-
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ränenrücken dar, die am Ende der letzten Eiszeit vom Rheinvorlandgletscher gebildet wurden. Der 

Untergrund wird dementsprechend von feinkornreichen Grundmoränensedimenten gebildet, in denen 

jedoch auch rinnenförmig Moränenkies- und Moränensandlagen vorkommen. In der Nacheiszeit ver-

witterten die Kiese im obersten Schichtbereich, der heute durch einen typisch braunen bis rostbraunen 

IƻǊƛȊƻƴǘ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ƛǎǘ ό±ŜǊǿƛǘǘŜǊǳƴƎǎƭŜƘƳŜύΦά 

Laut Bodenkarte (BK50) handelt es sich bei den im Plangebiet vorkommenden Bodentypen überwie-

gend um αmittel tief bis tief entwickelte Parabraunerden aus sandig-kiesigem Moränensediement, z. 

T. erodiert, selten mit Vergleyung im nahen Untergrundά. Zudem liegt im nordöstlichen und südwest-

ƭƛŎƘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ .ƻŘŜƴǘȅǇ αGley und Kolluvium-Gley; verbreitet durch Dränung abgesenktes 

Grundwasserά ǾƻǊΦ 

Gemäß Baugrundgutachten (fm geotechnik 2017) stellt sich die geologische Schichtung im Geltungs-

bereich folgendermaßen zusammen: Auffüllungen (nur lokal), Mutterboden (Wiese / Acker), Torf, 

Verwitterungslehm, Moränenkies / Moränensand, Grundmoräne / Beckenablagerungen. 

Die Bewertung des Bestandes erfolgt nach der Ökokontoverordnung Baden-Württemberg (ÖKVO, 

2010). Bei der Ermittlung der Bewertung des Bodens werden demnach folgende Bodenfunktionen 

betrachtet: 

- Natürlich Bodenfruchtbarkeit 

- Ausgleichskörper im Wasseraushalt 

- Filter und Puffer für Schadstoffe 

- Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

Die Funktionsbewertungen erfolgen gemäß der Bewertungsklassen 0 (versiegelte Flächen, keine 

CǳƴƪǘƛƻƴǎŜǊŦǸƭƭǳƴƎύ ōƛǎ п όǎŜƘǊ ƘƻƘŜ CǳƴƪǘƛƻƴǎŜǊŦǸƭƭǳƴƎύΦ CǸǊ ŘƛŜ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǘƛƻƴ α{ƻƴŘŜǊǎǘŀƴŘƻǊǘ ŦǸǊ 

ŘƛŜ ƴŀǘǳǊƴŀƘŜ ±ŜƎŜǘŀǘƛƻƴά ǿŜǊŘŜƴ ƴǳǊ {ǘŀƴŘƻǊǘŜ ŘŜǊ .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎƪƭŀǎǎŜ п όǎŜƘǊ ƘƻŎƘύ ōŜǘǊŀŎƘǘŜǘΦ Lǎǘ 

dies der Fall, wird der Boden bei der Gesamtbewertung grundsätzlich in der Wertstufe 4 eingestuft. 

Als Datengrundlage wurden die flurstückbezogenen Bodenschätzdaten des Landesamtes für Geolo-

gie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf Basis der ALK und des ALB herangezogen. 

Bodendaten liegen prinzipiell nur für die landwirtschaftlichen Nutzflächen vor, also nicht für bereits 

versiegelte / überbaute Bereiche. Da es sich beim gegenständlichen Plangebiet größtenteils um eine 

landwirtschaftlich genutzte Fettwiese handelt, sind somit Daten vorhanden. Im Bereich der bereits 

versiegelten Flächen liegt keine Bewertung der Böden im Bestand vor. Innerhalb des Geltungsbe-

reichs liegen zwei gemäß der Bodenfunktionen zu bewertender Boden vor. 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit bezeichnet die natürliche Eignung von Böden zur Pflanzenproduk-

tion. In die Bewertung gehen Kennwerte über bodenphysikalische Eigenschaften und Wasserverhält-

nisse ein, wie z.B. die nutzbare Feldkapazität. Laut Bodenschätzdaten des LGRB Baden-Württemberg 

liegen für den Boden im Geltungsbereich mittlere Werte (Bewertungsstufe 2.0) für die natürliche 

Bodenfruchtbarkeit vor. 
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Ausgleichskörper im Wasserhaushalt 

Die Funktion beschreibt die Fähigkeit des Bodens, durch Versickerung und Rückhaltung von Nieder-

schlag den Abfluss zu verzögern und zu vermindern, ggf. zu speichern und zu einem späteren Zeit-

punkt an das Grundwasser abzugeben. Bewertungsfaktoren sind das Infiltrationsvermögen und die 

Speicher- und Versickerungsfähigkeit der Böden. Weiterhin maßgeblich sind die Gründigkeit der Bö-

den sowie der Grundwassereinfluss, da das Speichervolumen des Bodens begrenzt ist. Diese Boden-

eigenschaften sind vor allem bei Starkregenereignissen, starker Schneeschmelze und ähnlichen 

hochwassergefährdenden Situationen von besonderer Bedeutung. Eine Verdichtung und Überbau-

ung von Böden mit einer hohen Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf kann demnach 

erhebliche Folgen für den Hochwasserschutz im Raum haben. 

Der Boden innerhalb des Geltungsbereichs weist größtenteils eine hohe Funktion als Ausgleichskör-

per im Wasserkreislauf auf (Bewertungsstufe 3.0). 

Filter und Puffer für Schadstoffe 

Die Funktion beschreibt die Fähigkeit von Böden, aus der Umwelt emittierte Schadstoffe aufzuneh-

men und zu binden. Dies ist je nach Bodenart in mehr oder weniger hohem Maße möglich. Gelöste 

und gasförmige Stoffe werden z. B. durch Absorption an den Bodenaustauschern gebunden oder 

nach Reaktion mit bodeneigenen Substanzen chemisch gefällt und damit häufig immobilisiert. Böden 

mit einem hohen Gehalt an organischer Substanz und Ton sowie Eisen-, Aluminium- und Manganoxi-

den besitzen i. d. R. eine hohe Filter- und Pufferfunktion, sandige Böden dagegen eine geringe Filter- 

und Pufferfunktion. 

Die Filter- und Pufferfunktion des Bodens innerhalb des Projektgebietes ist teilweise mit mittel (Be-

wertungsstufe 2.0) und teilweise mit hoch (Bewertungsstufe 3.0) bewertet. 

Standort für die natürliche Vegetation 

Als Sonderstandorte für die Vegetation gelten Böden, die extreme Eigenschaften (besonders nass, 

trocken oder / und nährstoffarm) aufweisen, wie sie in der heutigen intensiv genutzten Kulturland-

schaft kaum noch zu finden sind. Hier finden zumeist selten gewordene Pflanzenarten einen Lebens-

raum. 

Der Boden im Geltungsbereich ist dahingehend mit keinen hohen oder sehr hohen Bewertungen 

eingestuft. Somit liegt keine besondere Eignung als Sonderstandort für die natürliche Vegetation im 

Geltungsbereich vor. 

Archivfunktion 

Grundsätzlich kann jeder Boden ein Archiv der Naturgeschichte darstellen und Rückschlüsse auf die 

Umweltbedingungen während der Ausbildung seiner Eigenschaften ermöglichen. In aller Regel sind 

fossile Böden sowie Paläoböden die aussagekräftigsten Archive der Naturgeschichte und werden 

durch Spuren menschlicher Siedlungs- und Kulturaktivitäten in anderen Bereichen ergänzt. 
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Vorbelastungen 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand laut Baugrundgutachten im 

Bereich des Schurfes SG5 potentiell belastete Auffüllungen vor (vgl. Anlagen des Baugrundgutachten 

(fm geotechnik 2017)). Zusätzlich sind die natürlichen Ertragsfunktion, die Filter-, Puffer- und Trans-

formationsfunktion sowie die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt durch Fahrspuren auf 

dem Grünland und den geschotterten Kirchweg beeinträchtigt (Abbildung 17 und Abbildung 18). 

½ǳŘŜƳ ōŜŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ƛƳ «ōŜǊǎŎƘƴŜƛŘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α[ƻƘōǸƘƭ Lά ǳƴŘ ŘŜǊ ƎŜƎŜƴπ

ständlichen Planung bereits versiegelte Straßenabschnitte. 

 

Abbildung 17:  Fahrspuren im Bereich des Grünlandes 

 

Abbildung 18:  Schotterweg durch das Plangebiet 

Gesamtbewertung 

Insgesamt besitzt der Boden im Planungsgebiet unter Beachtung der Vorbelastungen eine mittlere 

Gesamtbewertung. 

3.4.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Als baubedingte Auswirkung sind in erster Linie die Beseitigung von anstehendem Ober- und Unter-

boden im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie die Belastung von Randbereichen durch 

ablagerungsbedingte Verdichtungen zu erwähnen, die durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen nur teilweise reduziert werden können. Zudem kommt es während der Bauphase zu Belas-

tungen des Bodens durch Staub- und Schadstoffemissionen. 

Grundsätzlich sind zur Erhaltung der Bodenqualität die geltenden rechtlichen Voraussetzungen zu 

ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ όǳΦ ŀΦ !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ α5ŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ .ƻŘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

ƭǳƴƎάΣ mY±h ǳƴŘ αaŜǊƪōƭŀǘǘ .ƻŘŜƴŀǳŦŦǸƭƭǳƴƎŜƴάΣ [¦.² όнлмф)), d. h. der innerhalb des Geltungsbe-

reiches abgeschobene Oberboden wird entsprechend der gängigen Praxis für die Grünflächengestal-

tungen innerhalb des Geltungsbereiches verwendet bzw. auf geeigneten Flächen wieder aufge-

bracht. Der humose Oberboden wird gesondert vom Unterboden abgetragen und getrennt zwi-

schengelagert. Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei einer Lagerung von mehr als 
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24 Wochen zu begrünen, um Qualitätsverlusten vorzubeugen. Zur Anwendung wird auf die DIN 

19731 verwiesen. Die fachgerechte Umsetzung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sollte 

durch eine entsprechend qualifizierte Fachperson begleitet werden. Dies kann im Rahmen einer bo-

denkundlichen Baubegleitung und / oder durch die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes umge-

setzt werden. 

Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden unter Berücksichtigung der Be-

standsbewertung und bei Beachtung der geltenden {ŎƘǳǘȊōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ αƳƛǘǘŜƭά ōŜǿŜǊǘŜǘ. 

Sollten sich im Zuge der Baumaßnahme Auffälligkeiten der Bodenbeschaffenheit abzeichnen und 

werden weitere Auffüllungen oder Altlasten angetroffen, sind ggf. weiteren Maßnahmen in Abstim-

mung mit den zuständigen Fachbehörden (Landratsamt Ravensburg) durchzuführen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlagenbedingte Versiegelung und Überbauung des Bodens führt zu einem vollständigen Verlust 

der natürlichen Ertragsfunktion, der Filter-, Puffer- und Transformationsfunktion, der Funktion als 

Ausgleichskörper im Wasserhaushalt und als Standort für die natürliche Vegetation. Dies gilt für die 

überbauten / versiegelten und teilweise auch für die verdichteten und teilversiegelten Flächenantei-

le. In den nicht überbauten Bereichen, die zur Begrünung vorgesehen sind, werden sich die Belastun-

gen des Bodens gegenüber dem Ist-Zustand ggf. verringern, da der Einsatz von Düngemitteln sowie 

die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung entfällt. 

Weiterhin wird der Versiegelungsgrad innerhalb des Plangebietes, wo möglich, durch geeignete 

Maßnahmen weiter reduziert (z. B. durch Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen). Es sind 

grundsätzlich keine nennenswerten betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Böden zu erwarten. 

Allerdings sind unfallbedingte Einträge von Schadstoffen nicht gänzlich auszuschließen. 

Entsprechend der Bestandsbewertung der Böden innerhalb des Geltungsbereiches sind die Auswir-

kungen auf den von Überbauung / Versiegelung betroffenen Flächenanteilen als αƳƛǘǘŜƭά zu bewer-

ten. 

3.5 Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) 

5ŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ α²ŀǎǎŜǊ όDǊǳƴŘ- ǳƴŘ hōŜǊŦƭŅŎƘŜƴǿŀǎǎŜǊύά soll nach Anlage 4, 4 b UVPG die hydro-

morphologischen Veränderungen sowie Veränderungen der Wasserqualität und -quantität abhan-

deln. Nach § 47 Wasserhaushaltsgesetz muss eine mengenmäßige und chemische Verschlechterung 

des Grundwasserzustands vermieden werden. Daher muss auch während der Bautätigkeiten darauf 

geachtet werden, keinen Stoffeintrag (Verschmutzung) durch anfallende Abfälle oder Abwässer in 

das Grundwasser einzubringen. 
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3.5.1 Bestandssituation 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt laut der hydrogeologischen Karte des LGRB (HÜK350) innerhalb der Einheit αflu-

ǾƛƻƎƭŀȊƛŀƭŜ YƛŜǎŜ ǳƴŘ {ŀƴŘŜ ƛƳ !ƭǇŜƴǾƻǊƭŀƴŘά. Die hydrogeologischen Einheiten sind gemäß LGRB 

όIYрлύ ŘŜƴ αeiszeitlichen Schottern ƛƳ !ƭǇŜƴǾƻǊƭŀƴŘά ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ α±ŜǊǿƛǘǘŜǊǳƴƎǎ- /  Umlagerungsbil-

ŘǳƴƎά zuzuordnen. Hierbei handelt es sich ōŜƛ ŘŜƴ αŜƛǎȊŜƛǘƭƛŎƘŜƴ {ŎƘƻǘǘŜǊƴ ƛƳ !ƭǇŜƴǾƻǊƭŀƴŘά um 

einen Porengrundwasserleiter mit sehr hoher bis hoher Durchlässigkeit und meist hoher Ergiebigkeit 

vorwiegend ohne Stockwerkstrennung ǳƴŘ ŘŜǊ α±ŜǊǿƛǘǘŜǊǳƴƎǎ- /  ¦ƳƭŀƎŜǊǳƴƎǎōƛƭŘǳƴƎά ǳƳ tƻǊŜƴπ

grundwasserleiter mit meist geringer Durchlässigkeit und Ergiebigkeit oder einer Deckschicht mit 

stark wechselnder Porendurchlässigkeit und meist mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit. 

Laut Baugrundgutachten (fm geotechnik 2017) kommt Grundwasser αƛƳ ¦ƴǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ƴǳǊ ƛƴ 

einer Kiesrinne bzw. Kieslinse im südwestlichen Areal vor. Der Grundwasserstauer wird im Untersu-

chungsgebiet von den sehr feinkörnigen Grundmoränenablagerungen gebildet. Die Grundwasserfließ-

richtung ist den allgemeinen hydrogeologischen Gegebenheiten zufolge nach Westen bis Südwesten 

gerichtet. In allen Bodenschichten ist nach langanhaltenden Niederschlägen generell mit temporären, 

jedoch geringen Mengen Schichtwasser zu rechnen. Die Schichtwässer sind dann an ein diffuses 

Adern- ǳƴŘ wƛƴƴŜƴǎȅǎǘŜƳ ƎŜōǳƴŘŜƴΦά 

Gewisse Vorbelastungen des Grundwassers bestehen durch diverse Schadstoffeinträge zum einen 

aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (Nitrate, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel) und 

zum anderen aus dem Verkehr sowie den umliegenden Wohnbebauungen. 

Wasserschutzgebiete 

Wie bereits in Kapitel 1.3 erläutert befindet sich der Geltungsbereich laut LUBW Kartendienst nicht 

innerhalb von Wasserschutzgebieten. Östlich in ca. 2,4 km Entfernung zum geplanten Vorhaben be-

steht Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D CƻǊǎǘά ό²{D-Nr-Amt 436061, Zone I und II bzw. II A sowie Zone 

III und III A und Zone III B) und in ca. 2,9 ƪƳ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D !ƭǘǘŀƴƴ ό²{D-Nr-Amt 

436059, Zone III B sowie Zone III und III A und Zone I und II bzw. II A). Nördlich des Plangebietes be-

ŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴ Ŝǘǿŀ мΣф ƪƳ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D DŀƛǎōŜǳǊŜƴά ό²{D-Nr-Amt 

436074, Zone I und II bzw. II A sowie Zone III und III A und Zone III B) sowie in etwa 2,6 km Entfer-

ƴǳƴƎ Řŀǎ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D YǸƳƳŜǊŀȊƘƻŦŜƴά ό²{D-Nr-Amt 436121, Zone I und II bzw. II A 

sowie Zone III und III A und Zone III B). In ca. 2,4 km Entfernung zum Plangebiet liegt das Wasser-

ǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α²{D ²ŜƛǎǎŜƴōǊƻƴƴŜƴ ƴŜǳά ό²{D-Nr-Amt 436005, Zone I und II bzw. II A und Zone III 

und III A). 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Planungsraumes liegen laut LUBW Kartendienst keine Oberflächengewässer. Das 

nächstgelegene Oberflächengewässer ist der α¢ƻōŜƭōŀŎƘάΣ ŘŜǊ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ ŀƴ ŘŜǊ ƴǀǊŘƭƛŎƘŜƴ Gel-

tungsbereichsgrenze verläuft sowie ein Entwässerungsgraben an der nordöstlichen Plangebietsgren-

ze. In den Bereichen um den Entwässerungsgraben waren am Tag der Begehung zum Teil nasse Ab-

schnitte und mehrere mit Wasser gefüllte Fahrspuren vorhanden. 
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Östlich verläuft in ca. 70 m Entfernung der α!ǳŀŎƪŜǊōŀŎƘά όDŜǿŅǎǎŜǊ-ID 23804). Im näheren Umfeld 

des Plangebietes sind keine weiteren Oberflächengewässer verortet. Das nächstgelegene größere 

CƭƛŜǖƎŜǿŅǎǎŜǊ α²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά όDŜǿŅǎǎŜǊ-ID 5809) liegt ca. 1,4 km entfernt. Südöstlich des Vorha-

bengebietes befinden sich in ca. 1,5 ƪƳ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ŘŜǊ αaŀƘƭǿŜƛƘŜǊά ό{ŜŜ-L5 млΦупуύΣ ŘŜǊ αDƛǊŀǎπ

ǿŜƛƘŜǊά ό{ŜŜ-L5 млΦуптύ ǳƴŘ ŘŜǊ α9ƭŦŜƴǿŜƛƘŜǊά ό{ŜŜ-L5 млΦупсύΣ ŘŜǊ ƛƳ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ αDƛǊŀǎπ

Ƴƻƻǎά ό{ŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘǎ-Nr. 4.063) liegt. 

Überschwemmungsbereiche 

Unterschieden werden die Überflutungsflächen HQ10, HQ50, HQ100 sowie HQextrem, die alle relevanten 

Hochwasserfälle der vergangenen Jahrzehnte widerspiegeln. Nach Auswertung der Hochwasserge-

fahrensituation liegt das Projektgebiet nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsge-

biet. Die nächstgelegenen HQ10 ς HQextrem Fläche liegt südlich in ca. 1,4 ƪƳ 9ƴǘŦŜǊƴǳƴƎ ŀƴ ŘŜǊ α²ƻƭπ

ŦŜƎƎŜǊ !ŎƘάΦ 

Bewertung 

Aufgrund der räumlichen Entfernung zu Wasserschutz- und Wasserschongebieten sowie des Fehlens 

amtlich festgesetzter Überschwemmungsgebiete, jedoch der räumlichen Nähe des Tobelbach und 

des Entwässerungsgrabens zum Plangebiet, wird das Schutzgut Wasser im .ŜǎǘŀƴŘ Ƴƛǘ αmittelά ōŜπ

wertet. 

3.5.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase sind im Rahmen der notwendigen Bodenbewegungen und Bauarbeiten po-

tenzielle Verunreinigungen des Grundwasserkörpers, sowie des nahe gelegenen Tobelbachs und 

Entwässerungsgrabens (z.B. durch Nährstoffeinträge, Bau- und Betriebsstoffe, Abfälle) nicht voll-

ständig auszuschließen. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist ent-

sprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu 

entsorgen. 

Die Gefahr solcher baubedingten Beeinträchtigungen wird jedoch durch geeignete Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen reduziert, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand Ǿƻƴ αƎŜǊƛƴƎŜƴ bis 

mittlerenά ōŀǳōŜŘƛƴƎǘŜƴ Beeinträchtigungen auf das Grundwasser und die Oberflächengewässer 

abgesehen von der Unwägbarkeit von Unfällen, auszugehen ist. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind eine Reduzierung der Grundwasser-

neubildungsrate (Flächenversiegelung) sowie eine Beeinträchtigung der Grundwasserverhältnisse 

(Qualität, Fließrichtung) durch die geplanten Baukörper möglich.  

Die Bauvorhaben könnten sich in erster Linie durch eine verringerte Versickerungsfähigkeit infolge 

der Versiegelung bzw. Überbauung auswirken. Das anfallende Niederschlagswasser muss in Retenti-
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onszisternen gesammelt und gedrosselt an die öffentliche Regenwasserkanalisation eingeleitet wer-

den. Parkplätze und Stellplätze auf privaten und öffentlichen Grundstücken sind nur in einer Ausfüh-

rung als Rasen-Gitterstein, Rasenpflaster mit breiten begrünten Fugen, Schotter-Rasen, Drain-

Pflaster oder als wassergebundene Flächen zulässig, sodass eine Versickerung des Niederschlagwas-

sers gewährleistet bleibt. 

α5ƛŜ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜƴ 5ǳǊŎƘƭŅǎǎƛƎƪŜƛǘǎōŜƛǿŜǊǘŜ ǎǘǳŦŜƴ ŘŜƴ aƻǊŅƴŜƴƪƛŜǎ ǳƴŘ ŘŜƴ aƻǊŅƴŜƴǎŀƴŘ ŀƭǎ ƎŜƴŜǊŜƭƭ 

durchlässige Böden ein, die den Anforderungen des Arbeitsblattes DWA-A 138 entsprechen. Eine Ver-

sickerung ist in diesen Böden möglich. Die Kiese und Sande sind jedoch zum größten Teil wassererfüllt. 

Zusätzlich kommen die Kiese und Sande in einer Rinnen- bzw. Linsenstruktur vor. Es wird deshalb 

dringend empfohlen, Versickerungsanlagen die in die Moränenkiese und Moränensande Wasser ein-

leiten mit einem Notüberlauf zu versehen. 

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 dürfen ferner keine Versickerungen im Bereich von belasteten 

Auffüllungen ausgeführt werden. Mit der ausgeführten Erkundung wurden nur im Bereich des Schur-

fes SG5 potentiell belastete Auffüllungen festgestellt. Hier ist jedoch keine Sickeranlage geplant. Soll-

ten beim Aushub einer Sickeranlage Auffüllungen angetroffen werden, ist unser Büro unverzüglich zu 

ǾŜǊǎǘŅƴŘƛƎŜƴΦά (fm geotechnik 2017) 

Aufgrund der Geländebeschaffenheit und Topographie ist wild abfließendes Hangwasser aus höher 

gelegenen Bereichen des Geltungsbereichs in niedrigere Bereiche nicht gänzlich auszuschließen. Ins-

besondere in den, dem Hang zugeneigten Baugrundstücken sind von den Bauherren im Rahmen der 

Bebauung entsprechende Vorkehrungen zur Versickerung bzw. Ableitung von Oberflächenwasser zu 

treffen (dichte Keller, Lichtschächte, Kellerabgänge und Türen, ebenerdige Hauseingänge an der 

Hangseite usw.). Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf dabei nicht zum Nachteil ei-

nes tiefergelegenen Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden (vgl. § 37 WHG). 

Das Merkblatt DWA-M 119 (Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge τ Analyse 

von Überflutungsgefährdungen und Schadenspotenzialen zur Bewertung von Überflutungsrisiken) 

sowie das DWA-Themenheft T1/2013 (Starkregen und urbane Sturzfluten - Praxisleitfaden zur Über-

flutungs- vorsorge) sind zu bauchten. 

Als potenzielle Gefahr für das Grundwasser können geplante Stellplätze angesehen werden. Falls z.B. 

ein Fahrzeug größere Mengen an Öl / Betriebsstoffen verlieren sollte, kann dies zu einer lokalen Ver-

unreinigung der Umgebung (Boden, Bodenlebewesen), aber auch des weiteren Umfeldes über 

Schadstoffeinträge in das Grundwasser führen. In diesem Zusammenhang wird auf die ortsnahe Feu-

erwehr verwiesen, die mit entsprechenden Verfahren austretende(s) Öl / Schadstoffe auffangen bzw. 

binden und entfernen kann. Genaue Aussagen über betriebsbedingte Schadstoffeinträge sind ge-

genwärtig nicht möglich. 

An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze wird der bisher unverbaute Entwässerungsgraben in Folge 

der Erschließungsplanung für eine Überquerung verrohrt. Der Abfluss ist weiterhin uneingeschränkt 

möglich, jedoch können Verunreinigungen des Entwässerungsgrabens und des Tobelbachs nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden. 

Unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, der Festlegungen des Bebauungsplanes und der Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen (vgl. Kapitel 4.1) ist von keiner erheblichen Belastung des 
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Schutzgutes Wasser durch das geplante Wohngebiet auszugehen. Zusammenfassend betrachtet sind 

demnach die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, abgesehen 

Ǿƻƴ ŘŜǊ ¦ƴǿŅƎōŀǊƪŜƛǘ Ǿƻƴ ¦ƴŦŅƭƭŜƴΣ ŀƭǎ αƳƛǘǘŜƭά Ȋǳ bewerten. 

3.6 Schutzgut Luft und Klima 

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘŜǎ α[ǳŦǘ ǳƴŘ YƭƛƳŀά ǎƻƭƭŜƴ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǎ YƭƛƳŀǎΣ ŘƛŜ ōŜƛǎǇƛŜƭǎǿŜƛǎŜ 

durch Treibhausgasemissionen verursacht werden, oder aber auch Veränderungen des Kleinklimas 

am Standort des Eingriffs erfasst werden. Der Grad der Versiegelung von Freiflächen, die als Kaltluf-

tentstehungsgebiet dienen, soll bei der Klimabewertung mit einfließen. Die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf die Lufthygiene und klimatischen Funktionsbeziehungen sollen ebenfalls be-

achtet werden. 

3.6.1 Bestandssituation 

Laut climate-data.org wird das Klima im Bereich der Gemeinde Bergatreute als warm und gemäßigt 

klassifiziert. Gemäß Klimaprofil von Bergatreute des Kompetenzzentrums Klimawandel der LUBW 

liegt die Jahresmitteltemperatur bei 8,3 °C. Im Jahr 2024 lag sie mit 9,9 °C höher als die Jahresmittel-

temperatur von 1991-2020. Durchschnittlich sind im Sommer zwischen 1991-2020 376 mm Nieder-

schlag gefallen. Der Wert im Jahr 2024 lag mit 397 mm wieder höher als die Vorjahre. Im Winter fällt 

in Bergatreute durchschnittlich 198 mm (1991-2020) Niederschlag. 2014 lag der Wert bei 266 mm. 

Der wärmste Monat ist laut climate-data.org der Juli mit durchschnittlich 18,1°C, während der kältes-

te Monat mit -0,4°C im Mittel der Januar ist. 

Das Plangebiet stellt aufgrund der aktuellen unverbauten Nutzung als Fettwiese, der Lage am Orts-

rand und des Reliefs ein Kaltluftentstehungsgebiet dar und ist daher von siedlungsklimatischer Rele-

vanz für Bergatreute. Die Baumgruppen und Gehölzstrukturen im Planungsgebiet haben eine gewisse 

lufthygienische Ausgleichsfunktion, indem sie Schadstoffe und Staub filtern. In Strahlungsnächten 

entsteht über dem Grünland Kaltluft, die dann hangabwärts in südwestliche Richtung abfließt. 

Durch das wellige Relief bedingt, erfolgt ab einer Geländeneigung von 1° - 2° eine Kaltluftbewegung 

in Gefällerichtung (hangabwärts). In den tiefer liegenden Talräumen und sonstigen Hohlformen 

sammeln sich die lokalen Kaltluftabflüsse und bedingen eine Abkühlung des nordwestlichen Sied-

lungsgebietes von Bergatreute. 

Der Wind weht überwiegend aus südwestlicher, seltener aus nordöstlicher Richtung. Im Plangebiet 

herrschen laut Synthetischer Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik (LUBW 2022 und Arge METCON 

(Pinneberg), IB Rau (Heilbronn), metSoft GbR (Heilbronn) 2022) mittlere Windgeschwindigkeiten vor 

(vgl. Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Synthetische Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik im und um das  Gemeindegebiet von Bergatreute  

(Quelle LUBW 2022, Arge METCON (Pinneberg), IB Rau (Heilbronn), metSoft GbR (Heilbronn) 2022); rot = Plangebiet;  

ohne Maßstab 

Vorbelastung 

Auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche sind Geruchsbelästigungen und Schadstoffbelastungen 

durch die Bewirtschaftung nicht auszuschließen. Bezüglich der lufthygienischen Situation ist auf die 

bestehende Vorbelastung durch die verkehrsbedingten Emissionen ς insbesondere entlang der  

L 314ς hinzuweisen. Verkehrsbedingte Vorbelastungen resultieren ebenfalls aus dem Anliegerver-

kehr der Wohngebiete. 

Bewertung 

Aufgrund der aktuellen unverbauten Fläche, der Lage am Ortsrand und des Reliefs wird der Pla-

nungsraum als Teil des Frisch- und Kaltlufteinzugsgebiet von Bergatreute anzusehen und spielt daher 

eine bedeutsame siedlungsklimatische Relevanz für Bergatreute. Insgesamt weist das Schutzgut  

YƭƛƳŀ ǳƴŘ [ǳŦǘ ƛƳ tƭŀƴǳƴƎǎǊŀǳƳ ŜƛƴŜ αmittlereά ²ŜǊǘƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦΦ 
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3.6.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der lufthygienischen 

Verhältnisse durch die Kfz-bedingten Emissionen der Baumaschinen bzw. des Bauverkehrs oder auch 

Staubbildung kommen. Diese Auswirkungen sind auf den Zeitraum der Baumaßnahmen beschränkt 

und erreichen keine planungsrelevante Intensität. Die baubedingten Kfz-Emissionen tragen durch 

den Ausstoß klimarelevanter Gase (CO2, Stockoxide) grundsätzlich zum Klimawandel bei. Die baube-

dingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft werden insgesamt mit αgeringά bewertet. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch die Versiegelung der landwirtschaftlich genutzten Flächen kommt es zu einer Veränderung des 

Mikroklimas. Die Versiegelung führt zu einer zunehmenden Wärmeabstrahlung der Asphaltdecke 

und der Wohngebäude gegenüber dem Umland. Daraus resultieren eine reduzierte Verdunstung und 

eine stärkere Aufheizung der Flächen im Sommer sowie eine Abkühlung im Winter. 

Durch die Bebauung kommt es zu einer gewissen Abriegelung der Kaltluftabflussbahn, die bedingt 

durch die Hanglage Frisch- und Kaltluft in den nordöstlichen Bereich von Bergatreute transportiert. 

Dadurch ist die Zufuhr von Frisch- und Kaltluft in die angrenzenden bebauten Bereiche beeinträch-

tigt, jedoch befinden sich großräumige Kaltluftentstehungsgebiete im direkten Umfeld. So kann ein 

Luftaustausch weiterhin gewährleistet bleiben. 

Durch den Klimawandel kommt es verstärkt zu Extremwetterereignissen. Während potenzielle Risi-

ken durch Windwurf (aufgrund des Fehlens von größeren Gehölzbeständen / Wäldern) eher gering 

einzustufen sind, können aufgrund der vorliegenden topographischen Gegebenheiten und der an-

grenzenden Oberflächengewässer Risiken durch Hochwasser / wild abfließendes Hangwasser nicht 

komplett ausgeschlossen werden. Die anlage- und betriebsbedingten Kfz-Emissionen durch den An-

liegerverkehr tragen durch den Ausstoß klimarelevanter Gase (CO2, Stockoxide) grundsätzlich zum 

Klimawandel bei. 

Zur Reduzierung der klima- und lufthygienisch relevanten Belastungen ist deshalb die Verwendung 

wassergebundener bzw. offenporiger Belagsflächen (wo möglich) sowie eine großzügige Eingrünung 

des Wohngebietes zu empfehlen (vgl. Kapitel 4.1). 

Aufgrund der weiterhin vorhanden klimatischen Funktion der umliegenden Offenlandflächen sind die 

anlage- ǳƴŘ ōŜǘǊƛŜōǎōŜŘƛƴƎǘŜƴ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ YƭƛƳŀ ǳƴŘ [ǳŦǘƘȅƎƛŜƴŜ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ŀƭǎ αƎŜǊƛƴƎ bis 

mittelά Ȋǳ ōŜǿŜǊǘŜƴΦ 
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3.7 Schutzgut Landschaft 

Das landschaftliche Erscheinungsbild eines Raums setzt sich aus den direkt wahrnehmbaren Struktu-

ren, Blickpunkten und Elementen zusammen, unabhängig davon, ob diese natürlichen Ursprungs sind 

oder im Lauf der Zeit als Kulturlandschaft von Menschen geschaffen wurden. Nach § 1 (6) Baugesetz-

buch wird die Landschaft als Teil der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleit-

ǇƭŅƴŜƴ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ǳƴŘ ŘŀōŜƛ ǎƻƭƭ ƴŀŎƘ Ϡ м .ǳƴŘŜǎƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊ ό.bŀǘ{ŎƘDύ αŘƛŜ ±ƛŜƭŦŀƭǘΣ 9ƛπ

ƎŜƴŀǊǘ ǳƴŘ {ŎƘǀƴƘŜƛǘ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ 9ǊƘƻƭǳƴƎǎǿŜǊǘ Ǿƻƴ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘά ƎŜǎŎƘǸǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǎƻ Řŀǎǎ 

Ŝǎ ƳǀƎƭƛŎƘ ƛǎǘΣ α1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren 

Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigun-

gen zu bewahren, 2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 

Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zu-

gänglich zu machen όϠ м .bŀǘ{ŎƘDύάΦ 

3.7.1 Bestandssituation 

Der Geltungsbereich des gegenständlichen Bebauungsplanes liegt laut LUBW (2010) innerhalb der 

ƴŀǘǳǊǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ DǊƻǖƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ α±ƻǊŀƭǇƛƴŜǎ IǸƎŜƭ- ǳƴŘ aƻƻǊƭŀƴŘά όлоύ ƛƴ ŘŜǊ IŀǳǇǘŜƛƴƘŜƛǘ αhōŜǊπ

ǎŎƘǿŅōƛǎŎƘŜǎ IǸƎŜƭƭŀƴŘά όлонύΦ IƛŜǊōŜƛ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ laut Bundesamt für Umwelt (BfN) um eine 

von glazialen Becken, Seen und Mooren durchsetzte Jungmoränenlandschaft des voralpinen Hügel-

landes. 

 

Abbildung 20: Geländeprofil auf DGM1-Basis von Nordost nach Südwest (Quelle: LUBW Kartendienst); ohne Maßstab 
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Das Plangebiet weist von Nordost nach Südwest eine Höhendifferenz von ca. 4 m auf und liegt auf 

einer Höhe von ca. 605,5 m ς 601 m ü NHN (vgl. Abbildung 20). Das geplante Wohngebiet setzt ein 

bereits bestehendes Wohngebiet, welches südöstlich angrenzt, fort. 

Das Landschaftsbild des Geltungsbereiches wird im Nahbereich durch den lockeren Wechsel und den 

Kontrast aus bebauten (Siedlungsflächen, landwirtschaftliche Hofstellen, Gewerbegebiete, Straßen) 

und unbebauten Flächen (v. a. Wirtschaftswiesen und Äcker, Gehölzlebensräume, Fließgewässer) 

geprägt. Als landschaftsprägende Elemente sind hier vor allem die Obstbäume innerhalb des Gel-

tungsbereiches, der Streuobstbestand bei den Brühlwiesen südwestlich des Geltungsbereiches sowie 

die Feuchtwiesen in den Senken um den Tobelbach und die Riedwiesen zu erwähnen, die das Land-

schaftsbild strukturell bereichern. Über den Kirchweg führen drei Wanderwege durch den Geltungs-

bereich und steigern den Erholungswert im Planungsgebiet. Durch die Lage auf einer leichten Anhö-

he, ist das Gebiet von allen Seiten her einsehbar. 

Die Abbildungen 21 bis 24 zeigen das Landschaftsbild im Geltungsbereich und in der näheren Umge-

bung. 

 

Abbildung 21: Blick Richtung Nordwest 

 

Abbildung 22: Blick in Richtung der östlichen Geltungsbe-
reichsgrenze 

 

 

Abbildung 23: Blick über die östlich anschließende Bebau-
ǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α[ƻƘōǸƘƭ Lά 

 

Abbildung 24: Blick in Richtung des nördlich gelegenen 
Entwässerungsgrabens 
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Großräumig betrachtet (Fernwirkung) liegt das Plangebiet am Rande des Landschaftsschutzgebietes 

α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ !ŎƘά ǳƴŘ αDŀƛǎƘŀǳǎŜǊ wiŜŘάΣ ŘŜǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜǎ αDƛǊŀǎƳƻƻǎά 

ǳƴŘ α¢ǳŦŦǎǘŜƛƴōǊǳŎƘ ²ŜƛǎǎŜƴōǊƻƴƴŜƴάΦ Die Schutzgebiete bestärken die landschaftsästhetische Um-

gebung des Plangebietes und bieten zahlreiche Erholungsmöglichkeiten. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen bzgl. des Landschaftsbildes ergeben sich durch die bestehende Wohnbebauung im 

Norden, Osten, Süden und Westen sowie die Straßen im Umfeld. 

Bewertung 

Laut Bewertungsmodell der Landkreise Sigmaringen / Ravensburg / Bodenseekreis (Büro 365° frei-

raum + umwelt 2012) ist das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung rechnerisch zu bewerten (vgl. 

Kapitel 4.3.4). Für die Berechnung des Ausgleichsbedarfs des Landschaftsbildes wird die Landschaft in 

verschiedene Raumeinheiten eingeteilt und nach der Tabelle р α.ŜǿŜǊǘǳƴƎ Landschaftsbild / ästheti-

sche wŀǳƳŜƛƴƘŜƛǘά ŘŜǊ !ƴƭŀƎŜ нΥ .ŜǿŜǊǘǳƴƎǎǊŜƎŜƭǳƴƎ bewertet. 

Aufgrund des bewegten strukturreichen Geländes können innerhalb der Wirkzonen 3 Raumeinheiten 

abgegrenzt werden, welche in der Bilanzierung berücksichtigt werden: 

1. Siedlungs- und Gewerbeflächen von Bergatreute 

Der unmittelbare Umgebungsbereich des Planungsgebietes ist von lockerer Wohnbebauung und 

DŜǿŜǊōŜŦƭŅŎƘŜƴ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 5ƛŜǎŜǎ DŜōƛŜǘ ǿƛǊŘ ŘŜƳŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ Ƴƛǘ αƳƛǘǘŜƭά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 

2. Acker-, Grünland- und Waldbereiche 

Das direkte Umfeld der Siedlungsstrukturen wird durch den lockeren Wechsel von Acker-, Grünland 

und Waldflächen geprägt. Überwiegend werden die Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt. Zwi-

schen den intensiv genutzten Ackerflächen treten vereinzelt Streuobstbestände auf, die das Land-

schaftsbild in diesen Bereichen aufwerten. Insgesamt wird dŀǎ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘ ŘŀƘŜǊ αmittel bis 

hochά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ 

3. Landschaft um die Wolfegger Ach 

Das Landschaftsbild erhält im Bereich des Landschaftsschutzgebietes α5ǳǊŎƘōǊǳŎƘǎǘŀƭ ŘŜǊ ²ƻƭŦŜƎƎŜǊ 

!ŎƘά ŜƛƴŜ αǎŜƘǊ ƘƻƘŜά .ŜǿŜǊǘǳƴƎΦ Hier wechseln sich unterschiedliche Biotoptypen und Land-

schaftsbildelemente ab (Still- und Fließgewässer, Wälder bzw. Gehölze unterschiedlicher Altersklas-

sen und Artenzusammensetzung), so dass das Landschaftsbild hier als struktur- und abwechslungs-

reich und damit als attraktiv zu beschreiben und zu bewerten ist. 

Das Landschaftsbild weist damit im Geltungsbereich und seiner näheren Umgebung unter Berück-

sichtigung der bestehenden Vorbelastung insgesamt ŜƛƴŜ αƳƛǘǘƭŜǊŜ bis hoheά ²ŜǊǘƛƎƪŜƛǘ auf. 
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3.7.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Prinzipiell sind bei der Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild die im Rahmen der 

Grünordnungsplanung zum Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Eingrünung des Projekt-

gebiets von besonderer Bedeutung. Im Rahmen der Auswirkungsanalyse wird die Einsehbarkeit der 

überplanten Fläche von den direkt umgebenden Flächen berücksichtigt. 

Baubedingte Auswirkungen 

Im Zuge der Bebauung des Projektgebietes ist mit optischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des, z.B. durch Lagern des Bodens und von Baumaterialien, Baufahrzeuge, Kräne etc., zu rechnen. 

Diese Auswirkungen sind zwar nur auf die Dauer der Baumaßnahmen beschränkt, beeinträchtigen 

das Landschaftsbild aber dennoch. Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

sind demnach Ƴƛǘ αƎŜǊƛƴƎ ōƛǎ ƳƛǘǘŜƭά Ȋǳ bewerten, da Blickbeziehungen zu den nahegelegenen Sied-

lungen und zu dem für die Naherholung frequentierten Feld- sowie Wander- und Radweg bestehen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen ergeben sich in erster Linie durch die Blickbezüge 

zu den neuen Wohngebäuden, die sowohl Einflüsse auf die Nah- als auch auf die Fernwirkung haben 

können. Da es sich bei dem gegenständlichen Vorhaben um die Erweiterung des bestehenden Bau-

ƎŜōƛŜǘŜǎ α[ƻƘōǸƘƭ Lά handelt, ist von keiner gravierenden Veränderung des Landschaftsbildes auszu-

gehen. 

Durch die Eingrünung des Gebietes und den überwiegenden Erhalt der Bäume wird eine bestmögli-

che Einbindung in die umliegende freie Landschaft geschaffen. Bei Beachtung dieser Vorgaben kön-

nen die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschaftsbild in der Nah- und Fernwirkung 

deutlich minimiert werden. 

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem geplanten Projekt hinsichtlich des Schutzgutes Land-

ǎŎƘŀŦǘǎōƛƭŘ αgeringe bis ƳƛǘǘƭŜǊŜά anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen verbunden. 

3.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

¦ƴǘŜǊ ŘŜƴ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ αƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ 9ǊōŜ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜ {ŀŎƘƎǸǘŜǊά ǎƻƭƭŜƴ ƴŀŎƘ ¦±tD !ƴƭŀƎŜ п !ōǎΦ п ōύ 

u. a. die Auswirkungen auf historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten und 

Bauwerke und die Auswirkungen auf Kulturlandschaften abgehandelt werden. 

3.8.1 Bestandssituation 

Innerhalb sowie im nahen Umfeld des Geltungsbereichs liegen nach jetzigem Kenntnisstand keine 

bekannten Bau- und Bodendenkmale vor. Auch befinden sich im Planungsraum keine Sachgüter. 

Landwirtschaftliche Nutzflächen sind in diesem Zusammenhang nicht als Sachgut anzusehen. 

Nennenswerte Vorbelastungen innerhalb des Planungsraumes im Hinblick auf Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden. 
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Bewertung 

Das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter wird im Bestand folglich Ƴƛǘ αƎŜǊƛƴƎά ōŜǿŜǊπ

tet. 

3.8.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-

deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend der zuständigen Denkmalschutzbehörde oder 

der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-

chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind 

bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, so-

fern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhand-

lungen werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Doku-

mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-

nen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-

deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemein-

de anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) 

oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum 

Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 

die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen 

werden gem. §27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation 

archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfüh-

rende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

Insgesamt betrachtet sind die Auswirkungen des geplanten Projektes auf das Schutzgut kulturelles 

9ǊōŜ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜ {ŀŎƘƎǸǘŜǊ ǳƴǘŜǊ .ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ ƻΦ ƎΦ ±ŜǊƳŜƛŘǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ŀƭǎ αƎŜǊƛƴƎά ŜƛƴȊǳπ

stufen. Nennenswerte negative Auswirkungen durch projektbedingt verursachte Beeinträchtigungen 

von bestehenden Blickbezügen zu Baudenkmalen sind nicht zu erwarten. 

3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Satz 7 und UVPG § 2 

Abs. 1 Satz 5 Gegenstand der Umweltprüfung. Das geplante Vorhaben hat Auswirkungen auf die ein-

zelnen Schutzgüter, welche sich wiederum gegenseitig beeinflussen können. So entsteht ein komple-

xes Wirkungsgefüge, bei dem die Veränderung eines Faktors bzw. einer Funktion weitere Auswirkun-

gen auf die Umweltbelange haben kann. Nachfolgend werden die wesentlichen Wechselwirkungen 

dargestellt, die sich aus dem Planvorhaben auf weitere Umweltbelange ergeben können. 

 



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

 

 

www.lars-consult.de Seite 51 von 89 

 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Mensch mit anderen Umweltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Flächenversiegelung, Entfernung der Vegetation Ą Verlust landwirt-

schaftlich genutzter Böden Ą Verlust von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren Ą Veränderung 

des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion sowie Veränderung der Grundwasserneubildung 

(Trinkwassernutzung) und der Retentionsfunktion der Böden (Verringerung der Hochwassergefahr) 

Ą Verringerung der Kaltluftproduktion; Ausstoß gesundheitsschädlicher Abgase und Stäube Ą ver-

kehrs- und betriebsbedingte akustische und visuelle Belastungen für Mensch und Tierwelt Ą Belas-

tungen für Menschen, Tiere, Pflanzen, Gewässer 

Das Schutzgut Mensch tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden Schutzgütern: Schutzgut 

Landschaft, Schutzgut Tiere und Pflanzen, Schutzgut Klima und Luft, Schutzgut Wasser, Schutzgut 

Boden, Schutzgut Fläche 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt mit anderen Um-

weltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Zerstörung /  Schädigung der Vegetationsdecke Ą Natur als wesentli-

che Lebensgrundlage des Menschen Ą Genpool; Pflanzen als Frischluftproduzenten und Filter für 

Luftschadstoffe sowie zur Reduktion klimarelevanter Gase und als Nahrung, Erholungsfunktion der 

Natur; Veränderung der biotischen und abiotischen Ausgangsbedingungen für die Bodenbildung 

durch Verlust /  Schädigung /  Veränderung der Vegetationsdecke ҭ  Veränderte Böden liefern ande-

re Wuchsbedingungen für Pflanzen ҭ  Veränderung der Habitatfunktionen, Pflanzen sind struktur-

bildend und damit auch bedeutende Landschaftselemente 

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt tritt demnach in Wechselwirkungen mit 

folgenden Schutzgütern: Schutzgut Mensch, Schutzgut Klima und Luft, Schutzgut Boden, Schutzgut 

Wasser, Schutzgut Landschaft, Schutzgut Fläche. 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Fläche mit anderen Umweltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Verlust von Flächen durch Überbauung, die der Nahrungsmittelpro-

duktion und als Lebensraum dienen ҭ  Verlust von Böden und ihren Funktionen ҭ  Zerstörung bzw. 

Änderung der Standortbedingungen von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere Ą Veränderung des 

Landschaftsbildes; Veränderung des Abflussregimes und der Niederschlagsversickerungsrate ҭ  Ver-

änderung des Retentionsvermögens der Böden ҭ  Veränderung der Grundwasserneubildungsrate; 

Verringerung der Kaltluftproduktion ҭ  Beeinträchtigung menschlicher Gesundheit. 

Das Schutzgut Fläche tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden Schutzgütern: Schutzgut 

Mensch, Schutzgut Wasser, Schutzgut Boden, Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft, Schutzgut Klima. 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Boden mit anderen Umweltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Bodenzerstörung bzw. Störung des Bodengefüges durch Versiegelung, 

Umlagerung und Verdichtung ҭ  Änderung der biotischen und abiotischen Standortbedingungen für 

Pflanzen und Tiere Ą Verlust fruchtbaren Ackerbodens; Zerstörung bzw. Störung von Lebensräumen 
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für Pflanzen und Tiere Ą damit auch Zerstörung /  Veränderung landschaftsbildprägender Strukturen; 

Zerstörung bzw. Veränderung der Filter-, Puffer- und Transformationsfunktion des Bodens ҭ  daraus 

resultierende Schadstoffbelastungen der Umwelt; Verringerung der Retentionsfunktion bei Hoch-

wasserereignissen und Starkniederschlägen; Schädigung/Zerstörung des Boden Ą Schädigung von 

Kultur- und Sachgütern möglich 

Das Schutzgut Boden tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden Schutzgütern: Schutzgut 

Mensch, Schutzgut Wasser, Schutzgut Boden, Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

Schutzgut Landschaft, Schutzgut Klima, Schutzgut Fläche, Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter. 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Wasser mit anderen Umweltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Gefahr von baubedingten Stoffeinträgen in Grund- und Oberflächen-

gewässer; Veränderung / Beeinträchtigung des Abflussverhaltens und der Trinkwasserqualität ҭ  

veränderte Lebens- und Standortbedingungen für Menschen, Pflanzen und Tiere ҭ  Veränderung 

des Bodenwasserhaushaltes 

Das Schutzgut Wasser tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden Schutzgütern: Schutzgut 

Mensch, Schutzgut Boden, Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Klima und Luft mit anderen Umweltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Verringerung der Kaltluftproduktion durch Flächenversiegelung ҭ  

Verringerung der Frischluftzufuhr, Auswirkungen auf den Klimawandel; Luftverschmutzung durch 

Abgase, Stäube Ą Stoffeinträge in Grund- und Oberflächengewässer sowie Boden ҭ  Veränderung 

der Lebensbedingungen von Menschen, Pflanzen und Tieren 

Das Schutzgut Klima und Luft tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden Schutzgütern: 

Schutzgut Mensch, Schutzgut Wasser, Schutzgut Boden, Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologi-

sche Vielfalt. 

Wechselwirkungen des Schutzgutes Landschaft mit anderen Umweltbelangen 

Umweltrelevante Wirkungen: Veränderung des Landschaftsbildes durch Bauwerke Ą Änderung der 

floristischen und strukturellen Ausstattung Ą Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der Land-

schaft ҭ  Beeinflussung/Veränderung der Lebensräume von Menschen, Pflanzen und Tieren 

Das Schutzgut Landschaft tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden Schutzgütern: Schutzgut 

Mensch, Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Schutzgut Fläche. 

Wechselwirkungen des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter mit anderen Umwelt-

belangen 

Umweltrelevante Wirkfaktoren: Da keine kulturhistorischen Schutzgüter im Geltungsbereich und 

dessen näherer Umgebung nachgewiesen wurden, ist von keinen projektbezogenen Wirkungen auf 
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dieses Schutzgut auszugehen. Potentiell besteht bei allen Grabungen aber die Gefahr der Zerstörung 

bzw. Beschädigung kulturhistorischer Zeugnisse oder Sachbeschädigungen im Zuge der Bauarbeiten. 

Das Schutzgut kulturelles Erbe und Sachgüter tritt demnach in Wechselwirkungen mit folgenden 

Schutzgütern: Schutzgut Mensch, Schutzgut Fläche, Schutzgut Boden. 

Zusammenfassend betrachtet liegen im gegenständlichen Fall keine besonderen, über die üblichen 

Beziehungen hinausgehenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern vor. Daher sind ς unter 

Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der Vorbe-

lastung des Plangebiets ς die planungsbedingt verursachten Wechselwirkungen von geringer Intensi-

tät. 

3.10 Kumulierung mit Auswirkungen benachbarter Planungen und Vorhaben 

Gemäß den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) müssen Projek-

te, die im gleichen Zeitraum auf gleicher Fläche vergleichbare Auswirkungen auf die Schutzgüter des 

UVPG haben, auch als kumulierende Projekte betrachtet werden. § 10 des UVPG regelt die UVP-

Pflicht bei kumulierenden Vorhaben wie folgt:  

αCǸǊ ƪǳƳǳƭƛŜǊŜƴŘŜ ±ƻǊƘŀōŜƴ ōŜǎǘŜƘǘ ŘƛŜ ¦±t-Pflicht, wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen 

die maßgeblichen Größen- ƻŘŜǊ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǿŜǊǘŜ ƴŀŎƘ Ϡ с ŜǊǊŜƛŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ǸōŜǊǎŎƘǊŜƛǘŜƴΦά ώΧϐ αYǳƳǳπ

lierende Vorhaben liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren 

Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammenhang stehen.   

Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen 

9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǎŜƛƴΦά  

Nach Anlage 1 Absatz 2 b des Baugesetzbuches in Bezug auf § 2 Absatz 4 und §§ 2 a und 4c gehören 

ǳΦŀΦ ŦƻƭƎŜƴŘŜ !ƴƎŀōŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ¦ƳǿŜƭǘōŜǊƛŎƘǘΥ αeine Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheb-

lichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange 

ƴŀŎƘ Ϡ м !ōǎŀǘȊ с bǳƳƳŜǊ т .ǳŎƘǎǘŀōŜ ŀ ōƛǎ ƛ Ȋǳ ōŜǎŎƘǊŜƛōŜƴΣ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ƛƴŦƻƭƎŜ ώΧϐ ŘŜǊ YǳƳǳπ

lierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwa-

iger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller 

¦ƳǿŜƭǘǊŜƭŜǾŀƴȊ ƻŘŜǊ ŀǳŦ ŘƛŜ bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ώΧϐΦά 

Das Baugebiet des Bebauungsplans α[ƻƘōǸƘƭ Iά ǎŎƘƭƛŜǖǘ ŘƛǊŜƪǘ südlich an das gegenständliche Vorha-

ben an, beim gegenständlichen Vorhaben handelt es sich um eine Erweiterung des Bebauungsplans 

α[ƻƘōǸƘƭ Iά. Erhebliche kumulative Auswirkungen (insbesondere auf angrenzende ökologisch höher-

wertige Strukturen) des gegenständlichen Projektes, die über die in diesem Umweltbericht bereits 



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

 

 

www.lars-consult.de Seite 54 von 89 

 

erläuterten Auswirkungen hinausgehen würden, sind nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht zu 

befürchten. 

Da der Geltungsbereich keine nach europäischem Recht geschützten Natura 2000-Gebiete tangiert, 

existiert diesbezüglich ebenfalls keine Betroffenheit hinsichtlich kumulativer Wirkungen. 

3.11 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 

Die Stromerzeugung durch Photovoltaik leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energie-

wende und zum Erreichen der im Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-

Württemberg verankerten Ziele. Daher ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien anzustre-

ben. 

Solarthermie und Photovoltaikanlagen sind mit Umsetzung des gegenständlichen Planvorhorhabens 

ausdrücklich zulässig, sofern sie das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen und Blendwirkungen 

ausgeschlossen sind. Sonnenenergie stellt im Vergleich zur Energiegewinnung mit Öl oder Kohle, v.a. 

durch die Vermeidung von Treibhausgasemissionen eine klimaschonendere Stromgewinnung dar.  

Bei der Planung, beim Einbau und Betrieb von Wärmepumpen, Mini-Blockkraftwerken und Klimaan-

ƭŀƎŜƴ ƛǎǘ ŘŜǊ α[ŜƛǘŦŀŘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊŜǎ ƎŜƎŜƴ [ŅǊƳ ōŜƛ ǎǘŀǘƛƻƴŅǊŜƴ DŜǊŅǘŜƴ όYƭƛπ

mageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-.ƭƻŎƪƘŜƛȊƪǊŀŦǘǿŜǊƪŜƴύά ŘŜǊ 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten.  

Im Sinne des Arten- und Klimaschutzes und zur Ressourcenschonung sollten sowohl im öffentlichen 

als auch im privaten Außenbereich nur insektenfreundliche, energiesparende und indirekte Beleuch-

tungsanlagen vorgesehen werden. 

3.12 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Rund 55 % der bundesweit generierten Abfälle entfallen auf Bau- und Abbruchabfälle (Statistisches 

Bundesamt 2020). Die Rechtsgrundlagen (u. a. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landes-

Kreislaufwirtschaftsgesetz Baden-Württemberg (LkreiWiG), Verpackungsverordnung (VerpackV) etc.) 

sind nicht nur bei Bau und Betrieb der geplanten Bauwerke zu berücksichtigen, sondern auch bei 

möglichen späteren Sanierungs-, Umnutzungs- oder Abrissarbeiten. Anfallendes Abrissmaterial, Bau-

abfälle und Bauschutt sind deshalb getrennt zu entsorgen und wenn möglich einer Wiederverwer-

tung zuzuführen. Holz ist nach § 5 sowie Anhang III Altholzverordnung (AltholzV) zu kategorisieren  

(A I bis A IV oder PCB-Altholz) und anschließend im Rahmen der gesetzlichen Regelungen einer ent-

sprechenden Verwertung oder Entsorgung zuzuführen. Bei den Baumaterialien ist darauf zu achten, 

dass diese weitgehend wiederverwendbar oder C2C-zertifiziert sowie möglichst frei von gesundheits-

gefährdenden Stoffen sind. 

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall- und 

bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind 

Nachweise zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. 



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

 

 

www.lars-consult.de Seite 55 von 89 

 

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der Verwaltungsvorschrift 

des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 

14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen 

Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten. Bei der 

Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberbo-

den ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) anzuwenden. 

Da es sich beim vorliegenden Projekt um ein Wohngebiet handelt, ist tendenziell nicht mit problema-

tischen Abfällen zu rechnen. In jedem Fall sind jedoch die diesbezüglich geltenden gesetzlichen Best-

immungen zu berücksichtigen, so dass keine erheblichen negativen Auswirkungen zu befürchten 

sind. 

3.13 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Gemäß den öffentlich zugänglichen Daten des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Baden-Württemberg (LGRB) konnten seit 1994 im Bereich des Plangebietes und auch im näheren 

Umfeld keine Erdbeben nachgewiesen werden. 

Als wahrscheinlichstes Unfallszenario wäre ein Brandereignis z.B. durch einen Blitzeinschlag oder 

auch einen technischen Defekt anzunehmen. Gemäß § 15 Landesbauverordnung (LBO) Baden-

Württemberg von März 2010 gilt:  

αόмύ .ŀǳƭƛŎƘŜ !ƴƭŀƎŜƴ ǎƛƴŘ ǎƻ ŀƴȊǳƻǊŘƴŜƴ ǳƴŘ Ȋǳ ŜǊǊƛŎƘǘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ 9ƴǘǎǘŜƘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ .ǊŀƴŘŜǎ ǳƴŘ 

der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die 

Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.  

(2) Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren Folgen 

ŦǸƘǊŜƴ ƪŀƴƴΣ ǎƛƴŘ Ƴƛǘ ŘŀǳŜǊƴŘ ǿƛǊƪǎŀƳŜƴ .ƭƛǘȊǎŎƘǳǘȊŀƴƭŀƎŜƴ Ȋǳ ǾŜǊǎŜƘŜƴΦ ώΧϐάΦ  

Aufgrund der Umsetzung geeigneter Brandschutzmaßnahmen und der Einplanung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Fluchtwege können bei Neubauten die Gefahr bzw. die Auswirkungen durch einen 

Brand deutlich minimiert werden. 

Als potentielle Gefahr für das Grundwasser können bau-, anlagen- oder betriebsbedingte (in erster 

Linie wohl verkehrsbedingte) Schadstoffeinträge angesehen werden (z. B. auch als Folge eines Un-

falls). Falls z.B. ein Fahrzeug größere Mengen an Öl / Betriebsstoffen verlieren sollte, kann dies zu 

einer lokalen Verunreinigung der Umgebung (Boden, Bodenlebewesen), aber auch des weiteren Um-

feldes über Schadstoffeinträge in das Grundwasser führen. In diesem Zusammenhang wird auf die 

ortsnahe Feuerwehr verwiesen, die mit entsprechenden Verfahren austretendes Öl / Schadstoffe 

auffangen bzw. binden und entfernen kann. 

Weitere Risiken ergeben sich aus der klimawandelbedingten Zunahme der konvektiven Gewitterer-

eignisse und den damit einhergehenden Stürmen und Starkregen, die zu Sachschäden und Gefähr-

dungen der menschlichen Gesundheit führen können. 
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Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich durch das gegenständliche Projekt keine ς über das 

bereits bestehende Ausmaß hinausgehenden ς Risiken für die menschliche Gesundheit oder das kul-

turelle Erbe. Die vorliegende Planung führt vom Grundsatz her nicht zu einer zusätzlichen Gefähr-

dung der angrenzenden Wohnbebauung / Umwelt z. B. durch Unfälle oder Katastrophen. Davon un-

ōŜǊǸƘǊǘ ōƭŜƛōŜƴ CŅƭƭŜ ŘŜǎ αƴƻǊƳŀƭŜƴά ¦ƴŦŀƭƭǊƛǎƛƪƻǎ όȊΦ .Φ ±ŜǊƪŜƘǊǎǳƴŦŅƭƭŜύ ōȊǿΦ Ǿƻƴ ƘǀƘŜǊŜǊ DŜǿŀƭǘ 

(unabsehbare Naturkatastrophen / Extremwetterereignisse wie z. B. Sturm / Orkan, Starkregen, 

Hochwasser, Schneedruck etc.). 

3.14 Prognose der Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planung das Projektgebiet auch zukünftig 

landwirtschaftlich (als Wiese) genutzt wird. Somit bliebe die landwirtschaftliche Nutzfläche weiterhin 

als Ertragsstandort und als Lebensraum für Fauna und Flora erhalten. Die natürlichen Bodenfunktio-

nen würden im Bereich der landwirtschaftlichen Grünlandfläche nicht beeinträchtigt. Das Land-

schaftsbild und die Erholungsfunktion der Fläche würden bei Nichtdurchführung der Planung nicht 

weiter eingeschränkt. Allerdings wären mit Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung auch die 

damit verbundenen Auswirkungen unvermindert möglich (Einträge von Nähr- und Schadstoffen in 

den Boden bzw. das Grundwasser, Verdichtung von Böden etc.). Weiterhin ist zu berücksichtigen, 

dass die mit der Aufstellung des Bebauungsplans verbundenen Zielsetzungen der Sicherstellung des 

Bedarfes an Wohnbauflächen nicht erfolgen könnten. 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Nach § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Im 

Rahmen des gegenständlichen Bebauungsplans wurden die folgenden Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen berücksichtigt: 

Tabelle 2: Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

Mensch, 

insbesondere die 

menschliche 

Gesundheit 

Überbauung, 

Kulissenwirkung, 

Schadstoffemissionen,  

Lärm 

- Reduzierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und 

damit auf die Erholungseignung durch entsprechende grün-

ordnerische Maßnahmen zur Durch- und Eingrünung des 

Plangebietes 

- Hinsichtlich des Immissionsschutzes für die im Geltungsbe-

reich vorgesehenen Wohnnutzungen wird auf das entspre-

chende Kapitel in der Begründung verwiesen 
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Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

Tiere, Pflanzen 

und die biologi-

sche Vielfalt 

Versiegelung, 

Überbauung, 

Beeinträchtigung von 

Lebensräumen 

 

- Entwicklung von für Tier- und Pflanzenarten wertvollen 

Strukturen im Rahmen der festgesetzten Ein- / Durchgrü-

nungen  

- Erhalt der ökologischen Durchgängigkeit (v. a. Kleinsäuger) 

durch Festsetzung von für Kleintieren durchgängigen Ein-

friedungen 

- Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 

BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot, Störungs- und 

Schädigungsverbot).  

- Vermeidung einer direkten Beleuchtung der als Jagdhabitat 

für Fledermäuse potenziell geeigneten Obstbäume bei 

nächtlichen Bauarbeiten. Im Zuge des Beleuchtungskonzep-

tes des Wohngebietes sind entsprechend fledermaus- und 

insektenfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. 

- Werden Vögel während der Brut- und Aufzuchtphase ge-

stört, kann es zur Aufgabe der Brut und damit zur Tötung 

von Jungtieren kommen. Um dies zu vermeiden, sind die 

Baufeldfreimachung und anschließenden Bauarbeiten au-

ßerhalb der Brutzeit, vom 1. März bis 30. September (§ 39 

BNatSchG) zu beginnen und sukzessive fortzuführen. 

Boden / Fläche Abtrag und Boden 

bzw. Flächenversiege-

lung 

 

Bodenschutz 

 

Altlasten 

- Reduzierung der Boden- / Flächenversiegelung auf das un-

bedingt notwendige Mindestmaß, z.B. Verwendung von 

wasserdurchlässigen Belägen soweit zulässig 

- Reduzierung der Flächenversiegelung, Begrenzung der Ver-

siegelung auf den Grundstücken mit einer zulässigen GRZ 

von 0,4 

- Reduzierung des Bodenab- bzw. -auftrages auf das notwen-

dige Mindestmaß 

- Sachgerechter Umgang mit anfallendem Boden (Trennen 

von Ober- und Unterboden, sachgerechte Lagerung des 

Oberbodens) 

- Der humose Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten 

auf allen beanspruchten Flächen abgeschoben werden. Der 

Erdaushub sollte in Mieten zwischengelagert werden 

- Der im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushub ist 

möglichst im Plangebiet zu verwerten, d. h. der innerhalb 

des Geltungsbereiches abgeschobene Oberboden wird ent-

sprechend der gängigen Praxis auf geeigneter Fläche wieder 

fachgerecht aufgebracht und damit erhalten. 

- Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbei-
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Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

ten anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutz-

rechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu 

entsorgen. 

- Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu vermeiden; diese 

sind daher bei trockener Witterung und gutem, trockenen, 

bröseligen, nicht schmierenden Boden auszuführen 

- 5ŀǎ αaŜǊƪōƭŀǘǘ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŀǳƘŜǊǊƴ ς Bodenschutz bei Bauar-

ōŜƛǘŜƴά ƛǎǘ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦ 

- Besondere Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes 

nach § 1 BBodSchG durch die Körperschaften (§ 2 Abs. 1 

LBodSchAG) 

- Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem 

Kenntnisstand laut Baugrundgutachten (fm geotechnik 

2017) nur im Bereich des Schurfes SG5 potentiell belastete 

Auffüllungen vor. Wird bei der Erschließung oder den Bau-

maßnahmen auf (weitere) Ablagerungen gestoßen oder 

werden Verunreinigungen des Baukörpers bzw. des Bodens 

(z. B. unnatürlicher Geruch, Verfärbung) festgestellt, ist um-

gehend das Landratsamt Ravensburg zu verständigen. 

- Organische Böden (u. a. als klimarelevante Kohlenstoffspei-

cher) sowie andere Böden mit besonderer Funktion als Ar-

chiv der Natur- und Kulturgeschichte (vgl. auch LGRBwissen, 

Bodenbewertung ς Archivfunktion) sollen bei Planvorhaben 

aufgrund ihrer Schutzwürdigkeit möglichst nicht in An-

spruch genommen werden. 

Wasser Überdeckung, 

Stoffeinträge 

 

Starkregen, 

Überflutung 

- Grundsätzlich wird die Entwässerung so geregelt, dass 

Schad- und Nährstoffeinträge in Grund- und Oberflächen-

gewässer vermieden werden. 

- Das anfallende Niederschlagswasser muss in Retentionszis-

ternen gesammelt und gedrosselt an die öffentliche Regen-

wasserkanalisation eingeleitet werden. 

- Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit 

Niederschlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachde-

ckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind 

Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzuläs-

sig, sofern diese Oberflächen nicht mit geeigneten anderen 

Materialien (z.B. Kunststoffbeschichtung) dauerhaft gegen 

Niederschlagswasser abgeschirmt werden. 

- Niederschlagswasser auf öffentlichen Flächen sowie der 

Drosselüberlauf aus privaten Retentionszisternen wird über 

die öffentliche Regenwasserkanalisation einem Retentions-
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Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

becken zugeleitet und von dort gedrosselt in den Vorfluter, 

verdolter Graben Richtung Tobelbach, eingeleitet. 

- Parkplätze und Stellplätze auf privaten und öffentlichen 

Grundstücken sind nur in einer Ausführung als Rasen-

Gitterstein, Rasenpflaster mit breiten begrünten Fugen, 

Schotter-Rasen, Drain-Pflaster oder als wassergebundene 

Flächen zulässig, sodass eine Versickerung des Nieder-

schlagwassers gewährleistet bleibt. 

- Das Merkblatt DWA-M 119 (Risikomanagement in der 

kommunalen Überflutungsvorsorge τ Analyse von Überflu-

tungsgefährdungen und Schadenspotenzialen zur Bewer-

tung von Überflutungsrisiken) sowie das DWA-Themenheft 

T1/2013 (Starkregen und urbane Sturzfluten - Praxisleitfa-

den zur Überflutungs- vorsorge) sind zu beachten. 

Luft/ Klima Überbauung, 

Versieglung 

 

Schadstoffemissionen 

- Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse durch 

entsprechende grünordnerische Maßnahmen als Beitrag für 

die Frischluftzufuhr und Lufterneuerung (Adsorptions- und 

Filtervermögen der Gehölze) 

Landschaftsbild Fernwirkung 

 

Beeinträchtigung be-

stehender Blickbezie-

hungen 

 

Neuschaffung negati-

ver Blickbeziehungen 

- Einbindung des geplanten Wohngebiets in die Landschaft 

durch funktional wirksame Eingrünungsmaßnahmen aber 

auch zu dessen inneren Durchgrünung 

- Die maximal sichtbare Wandhöhe wird begrenzt, um zu 

vermeiden, dass auf den einsehbaren Gebäudeseiten über-

dimensionierte Fassadenansichten entstehen und zu sicher-

zustellen, dass sich die Bebauung in die umliegende Sied-

lungsstruktur einfügt 

Kulturelles Erbe 

und sonstige 

Sachgüter 

Beeinträchtigung 

kulturhistorische Be-

deutung 

- Unverzügliche Meldung von Funden (z.B. Scherben, Metall-

teile, Knochen) an das Landesamt für Denkmalpflege beim 

Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) oder an die zuständi-

ge Untere Denkmalschutzbehörde. 

- Möglichkeit zu Fundbergung und Dokumentation ist einzu-

räumen (§ 20 DSchG) 

- Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-

tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach An-

zeige, unverändert im Boden zu belassen. 

Abfall Wiederverwertung - Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial 

müssen getrennt gesammelt und einer Verwertung zuge-

führt bzw. als Abfall entsorgt werden. 



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

 

 

www.lars-consult.de Seite 60 von 89 

 

Schutzgut Projektwirkung  Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahme 

- Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die 

Anforderungen der Verwaltungsvorschrift des Umweltmi-

nisteriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem 

Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hin-

weise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial des dama-

ligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-

Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten. 

- Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der 

durchwurzelbaren Bodenschicht oder als Oberboden ist die 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

anzuwenden. 

 

4.2 Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

4.2.1 Vermeidungsmaßnahmen 

V 1 Artenschutzfachliche Baubegleitung 

Die fachlich qualifizierte, artenschutzfachliche Baubegleitung (AFBB) ist für die Begleitung der Maß-

nahmenumsetzung einzusetzen. 

V 2 Eingriffe in Gehölze 

Eingriffe in Gehölze dürfen entsprechend §39 BNatSchG nur zwischen dem 01. Oktober und 28. Feb-

ruar erfolgen. Vor der Rodung der Gehölze müssen vorhandene Strukturen durch die AFBB kontrol-

liert werden, um einen Besatz von Fledermäusen innerhalb potenzieller Lebensstätten zum Zeitpunkt 

der Rodung auszuschließen. Die Habitatbäume sind motormanuell zu fällen und ihre Torsi müssen 

anschließend in Begleitung der AFBB in einem besonnten Bereich in möglichst gleicher Exposition 

außerhalb des Eingriffsbereichs wieder aufgestellt und dauerhaft gesichert werden. 

V 3 Erhalt eines Jagdhabitates für Fledermäuse 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind zum Erhalt eines potenziellen Jagdhabitates wieder Obstbäume 

zu pflanzen. Diese dürfen nicht direkt beleuchtet werden. 

V 4 Fledermausfreundliche Beleuchtung 

Um Störungen von Fledermäusen zu vermeiden, dürfen die umliegenden Bestandsgehölze und die 

neu zu pflanzenden Gehölze nicht direkt beleuchtet werden. Zudem ist während der Bauphase und 

an neu entstehenden Gebäuden insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung zu verwenden 

(Leuchtmittel mit <= 3.000 Kelvin, gerichtete Beleuchtung, abgeschlossenes Gehäuse, möglichst nied-

rige Anbringung) 
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V 5 Populationsstützende Maßnahme Rotmilan 

Im räumlichen Zusammenhang wird auf den Flurstücken Nr. 1550 und 1553/1 bis 1553/3 eine Ge-

samtfläche von ca. 1,4 ha zur Unterstützung der lokalen Rotmilanpopulation und dem Erhalt der 

αCǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ bŀǘǳǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜǎά ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ Ϡ 15 BNatSchG festgesetzt (vgl. Abbildung 25). Die 

Fläche befindet sich ca. 520 m nordwestlich des im Jahr 2025 genutzten Brutplatzes. Es sind ca.  

0,7 ha Feldgehölze und Gehölze am Waldrand mit Einzelbäumen > 40-50 cm BHD vorhanden, die als 

potenzielle Brutbäume genutzt werden können (vgl. Abbildung 26). Zudem sind ca. 0,7 ha Grünland 

vorhanden, die als Nahrungshabitat durch Extensivierung aufzuwerten sind. Die Pflege ist entspre-

chend den Vorgaben des LANUK NRW durchzuführen. Die Eignung der Fläche ist mit der uNB abzu-

stimmen. Maßnahmen zur Aufwertung sind ebenfalls mit der uNB abzustimmen sowie durch die 

AFBB zu betreuen. 

 

Abbildung 25: «ōŜǊǎƛŎƘǘ tƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎǎǘǸǘȊŜƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜ wƻǘƳƛƭŀƴ ȊǳƳ 9ǊƘŀƭǘ ŘŜǊ αCǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ bŀǘǳǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜǎά 

entspr. § 15 BNatSchG 
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Abbildung 26: 5ŜǘŀƛƭŀƴǎƛŎƘǘ tƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎǎǘǸǘȊŜƴŘŜ aŀǖƴŀƘƳŜ wƻǘƳƛƭŀƴ ȊǳƳ 9ǊƘŀƭǘ ŘŜǊ αCǳƴƪǘƛƻƴŜƴ ŘŜǎ bŀǘǳǊƘŀǳǎƘŀƭǘŜǎά 

entspr. § 15 BNatSchG 

V 6 Erhalt der Lebensstätte des Rotmilans 

Der Horstbaum des Rotmilans sowie die direkt angrenzenden Gehölze auf Flurstück Nr. 939 sind nach 

Möglichkeit dauerhaft zu erhalten, um eine fortwährende oder wiederkehrende Nutzung durch den 

Rotmilan zu ermöglichen. 

Der bestehende Horstbaum und die direkt angrenzenden Bestandsgehölze auf Flurstück Nr. 939 sind 

nicht vom geplanten Eingriff betroffen. Die Gemeinde als Vorhabenträger hat keinen Zugriff auf das 

Flurstück, dieses befindet sich in Privateigentum. Die vorhandene Lebensstätte ist nach §44 

BNatSchG geschützt. 

V 7 Amphibien 

Sollte durch die AFBB eine signifikante Migration von Amphibien innerhalb des Geltungsbereiches 

festgestellt werden, sind in Absprache mit der uNB entsprechende Maßnahmen festzulegen. 
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4.2.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. §44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

CEF 1 Ausgleich Brutreviere Star 

Als Ausgleich für den Verlust von zwei Lebensstätten des Stares sind vor Beginn der Baufeldfreima-

chung insgesamt sechs Höhlenkästen an den angrenzenden Bestandsgebäuden oder -gehölzen anzu-

bringen. 

4.3 Eingriffsregelung 

Die geplante Bebauung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den §§ 14 ff. BNatSchG 

ŘŀǊΦ DŜƳŅǖ Ϡ мр !ōǎΦ н {ŀǘȊ м .bŀǘ{ŎƘD όнлмлύ ƛǎǘ ŘŜǊ ±ŜǊǳǊǎŀŎƘŜǊ ŜƛƴŜǎ 9ƛƴƎǊƛŦŦǎ ǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘΣ αun-

vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)άΦ 

Ϡ мр !ōǎΦ н {ŀǘȊ н .bŀǘ{ŎƘD ǿŜǊǘŜǘ ŜƛƴŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦ ƛƴ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ŀƭǎ ŀǳǎƎŜƎƭƛŎƘŜƴΣ αwenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge-

stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet istάΦ 

4.3.1 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs 

Grundsätzlich erfolgt die Bilanzierung nach der Bewertungseinstufung bzw. Punktevergabe der Öko-

kontoverordnung Baden-Württemberg (Bewertungsschema der Verordnung des Ministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführten 

Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen - ÖKVO). Die Belange des Bodenschutzes werden 

entsprechend der geltenden rechtlichen Voraussetzungen abgearbeitet und berücksichtigt (u. a. Ar-

ōŜƛǘǎƘƛƭŦŜ α5ŀǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ .ƻŘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴƎǊƛŦŦǎǊŜƎŜƭǳƴƎά (2012), ÖKVO und 

αaŜǊƪōƭŀǘǘ .ƻŘŜƴŀǳŦŦǸƭƭǳƴƎŜƴά ŘŜǊ [¦.² όнлмфύύΣ ŘΦ h. der innerhalb des Geltungsbereiches abge-

schobene Oberboden wird entsprechend der gängigen Praxis auf geeigneten Flächen wieder aufge-

bracht (z. T. nach einer Zwischenlagerung). 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Bilanzierung der Bestandssituation sowie der Planung inner-

halb des Geltungsbereiches jeweils differenziert für Biotoptypen und Boden dargestellt. 
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4.3.2 Eingriffsbilanzierung für die Biotoptypen 

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt in einem ersten Schritt eine Bewertung der Biotoptypen. 

Hierbei werden sowohl die bestehenden als auch die geplanten Biotoptypen nach der ÖKVO Baden-

Württemberg bewertet, summiert und bilanziert. 

Nachfolgend werden die bestehenden sowie die geplanten Biotoptypen innerhalb des Geltungsbe-

reichs entsprechend der Ökokontoverordnung (ÖKVO Baden-Württemberg) bilanziert. 

Tabelle 3: Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplans - Bestand 

Nr. Bio-
toptyp 

Biotoptyp ÖP/m² Fläche/ 
Anzahl 

Einheit ÖP 

12.61 Entwässerungsgraben 13 81 m² 1.053 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte, artenarme Ausprägung 10 33.677 m² 336.770 

33.60 Grünlandansaat 6 1.943 m² 11.658 

35.61 Annuelle Ruderalvegetation 11 972 m² 10.692 

41.10 Feldgehölz, Beimischung standortfremder Arten 12 158 m² 1.896 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 105 m² 1.680 

60.10 
Von Bauwerken bestandene Fläche (0,3) zzgl. zulässiger 

Überschreitung gem. § 19 BauNVO (insgesamt 0,45) 
1 49 m² 49 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz 1 622 m² 622 

60.23 
Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder 

Schotter 
2 62 m² 124 

60.50 Kleine Grünfläche 4 883 m² 3.532 

60.60 
Garten innerhalb der von Bauwerken bestandenen Fläche 

(GRZ 0,55) 
6 60 m² 360 

Zwischensumme Bestand  38.503 m² 368.027 

45.30a 

Einzelbaum auf sehr gering- bis geringwertigen 

Biotoptypen (33.60 und 60.50) 

(Stammumfang: 50 cm) 

8 12 St. 4.800 

45.30b 

Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41), 

günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 140 cm) 

6 4 St. 3.360 

45.30b 

Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41), 

günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 95 cm) 

6 2 St. 1.140 

45.30b 

Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41), 

günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 155 cm) 

6 1 St. 930 
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Nr. Bio-
toptyp 

Biotoptyp ÖP/m² Fläche/ 
Anzahl 

Einheit ÖP 

45.30b 

Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41), 

günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 190 cm) 

6 1 St. 1.140 

45.30b 

Einzelbaum auf mittelwertigen Biotoptypen (33.41), 

günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 265 cm) 

6 2 St. 3.180 

Zwischensumme Bestand 22 St. 14.550 

Gesamtsumme Bestand 382.577 
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Abbildung 27: Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ς Bestand 
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Tabelle 4:  Bewertung Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplans - Planung 

Nr.  Biotoptyp ÖP/ m² Fläche/ 
Anzahl 

Einheit ÖP 

12.61 Entwässerungsgraben 13 74 m² 962 

12.61 Entwässerungsgraben, verrohrt 10 5 m² 50 

33.60 Grünlandansaat 6 1.769 m² 10.614 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 2.023 m² 28.322 

42.30 Gebüsch feuchter Standorte 18 615 m² 11.070 

60.10 
Von Bauwerken bestandene Fläche (GRZ 0,4) zzgl. zulässiger 

Überschreitung gem. § 19 BauNVO (insgesamt 0,6) 
1 16.697 m² 16.697 

60.10 

Von Bauwerken bestandene Fläche (GRZ 0,3) zzgl. zulässiger 

Überschreitung gem. § 19 BauNVO (insgesamt 0,45) 

(Bestand) 

1 49 m² 49 

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz 1 5.492 m² 5.492 

60.23 
Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder 

Schotter 
2 702 m² 1.404 

60.60 
Garten innerhalb der von Bauwerken bestandenen Fläche 

(GRZ 0,4) 
6 11.131 m² 66.786 

60.60 
Garten innerhalb der von Bauwerken bestandenen Fläche 

(GRZ 0,55) (Bestand) 
6 60 m² 360 

Zwischensumme Planung 38.503 m² 145.824 

45.30a 

Einzelbaum auf sehr gering- bis geringwertigen 

Biotoptypen 

(Stammumfang: 50 cm) 

8 105 St. 42.000 

45.30a 

Einzelbaum auf sehr gering- bis geringwertigen 

Biotoptypen (Streuobst) 

(Stammumfang: 50 cm) 

8 10 St. 4.000 

45.30a 

Streuobstbestand auf sehr gering- bis geringwertigen Bio-

toptypen (33.60), günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 265 cm) (Bestandsbaum) 

8 1 St. 2.120 

45.30a 

Streuobstbestand auf sehr gering- bis geringwertigen Bio-

toptypen (33.60), günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 140 cm) (Bestandsbaum) 

8 2 St. 2.240 

45.30a 

Streuobstbestand auf sehr gering- bis geringwertigen Bio-

toptypen (33.60), günstige Altersstruktur des Baumbestandes 

(Stammumfang: 95 cm) (Bestandsbaum) 

8 1 St. 760 

Zwischensumme Planung 119 St. 51.120 

Gesamtsumme Planung 192.517 
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Abbildung 28: Biotoptypen im Geltungsbereich des Bebauungsplans - Planung 
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Tabelle 5: Bilanz der Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereichs 

BILANZ (Bewertung Biotoptypen innerhalb des Geltungsbereiches) 

Bestand (Geltungsbereich) 382.577 Ökopunkte 

Planung (Geltungsbereich) 192.517 Ökopunkte 

Defizit 190.060 Ökopunkte 

 

Die Bilanz der Biotoptypenbewertung zeigt, dass bei Umsetzung der Planung ein Defizit von  

186.007 190.060 Ökopunkten bleibt. 

4.3.3 Eingriffsbilanzierung für das Schutzgut Boden 

.Ŝƛ ŘŜǊ 9ƛƴƎǊƛŦŦǎōƛƭŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ {ŎƘǳǘȊƎǳǘŜǎ .ƻŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ .ƻŘŜƴŦǳƴƪǘƛƻƴŜƴ αƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜ .ƻŘŜƴπ

ŦǊǳŎƘǘōŀǊƪŜƛǘάΣ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎƪǀǊǇŜǊ ƛƳ ²ŀǎǎŜǊƘŀǳǎƘŀƭǘά ǳƴŘ ŘƛŜ αCƛƭǘŜǊ- und Pufferfunktion für Schad-

ǎǘƻŦŦŜά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ bǳǊ ǿŜƴƴ ŘŜǊ .ƻŘŜƴ ŜƛƴŜ αǎŜƘǊ ƘƻƘŜά όпύ Cǳƴƪǘƛƻƴ ŀƭǎ α{ƻƴŘŜǊǎǘŀƴŘƻǊǘ ŦǸǊ ŘƛŜ 

ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜ ±ŜƎŜǘŀǘƛƻƴά ŀǳŦǿŜƛǎǘΣ ǿƛǊŘ ŘŜǊ .ƻŘŜƴ ƎŜƳŅǖ ŘŜǊ mY±h .ŀŘŜƴ-Württemberg (Bewer-

tungsmodell für die Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen) bei der Gesamtbewertung 

ƛƴ ŘƛŜ {ǘǳŦŜ п αǎŜƘǊ ƘƻŎƘά ŜƛƴƎŜǎǘǳŦǘΦ DǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ƛǎǘ ŘŜƳ {ŎƘǳǘȊƎǳǘ .ƻŘŜƴ ǇǊƻ ²ŜǊǘǎǘǳŦŜ п mƪƻπ

punkte / m² zuzuordnen. 

Tabelle 6: Bewertung Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplans - Bestand 

Bezeichnung 
Fläche in 

m² 

Bewertungs-
klasse Boden-

funktion 

Wertstufe 
Gesamtbewer-

tung 

Ökopunkte 
pro m² 

Ökopunkte 

Grünfläche, unversiegelt 25.167 2 - 3 - 3 2,666 10,66 268.280 

Grünfläche, unversiegelt 12.653 2 - 2 - 3 2,333 9,33 118.052 

Schotterweg, teilversiegelt 61 0 - 1 - 0 0,333 1,33 81 

Bereits versiegelte Wege und 

Straßen 
622 0 - 0 - 0 0 0 0 

Versiegelte Fläche (überbaubare 

Fläche GZR 0,3 zzgl. zulässiger 

Überschreitung gem. 

§ 19 BauNVO (insgesamt 0,45). 

(Bestand) 

49 0 - 0 - 0 0 0 0 

Grünfläche/Garten innerhalb der 

von Bauwerken bestandenen 

Fläche (eingeschränkte Boden-

funktionen) (GRZ 0,55) 

(Bestand) 

60 2 - 2 - 3 2,33 9,33 560 

Summe 38.503  386.413 
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Abbildung 29: Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplans - Bestand 

  



Bebauungsplan mit Grünordnung Lohbühl I - Erweiterung 
Umweltbericht Entwurf | Stand: 23.02.2026 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

 

 

www.lars-consult.de Seite 71 von 89 

 

Tabelle 7: Bewertung Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplans - Planung 

Bezeichnung 
Fläche in 

m² 

Bewertungs-
klasse Boden-

funktion 

Wertstufe Ge-
samtbewertung 

Ökopunkte 
pro m² 

Ökopunkte 

Versiegelte Fläche, Straßen, Wege 5.492 0 - 0 - 0 0 0 0 

Teilversiegelte Flächen 702 0 - 1 - 0 0,333 1,33 934 

Grünfläche, unversiegelt 1.230 2 - 2 - 3 2,333 9,33 11.476 

Grünfläche, unversiegelt 3.459 2 - 3 - 3 2,666 10,66 36.873 

Versiegelte Fläche (überbaubare 

Fläche GZR 0,4 zzgl. zulässiger 

Überschreitung gem. 

§ 19 BauNVO (insgesamt 0,6). 

16.382 0 - 0 - 0 0 0 0 

Grünfläche/Garten innerhalb der 

von Bauwerken bestandenen 

Fläche (eingeschränkte Boden-

funktionen) (GRZ 0,4) 

3.803 2 - 2 - 3 2,333 9,33 35.482 

Grünfläche/Garten innerhalb der 

von Bauwerken bestandenen 

Fläche (eingeschränkte Boden-

funktionen) (GRZ 0,4) 

7.119 2 - 3 -3 2,666 10,66 75.889 

Versiegelte Fläche (überbaubare 

Fläche GZR 0,3 zzgl. zulässiger 

Überschreitung gem. 

§ 19 BauNVO (insgesamt 0,45). 

(Bestand) 

49 0 - 0 - 0 0 0 0 

Grünfläche/Garten innerhalb der 

von Bauwerken bestandenen 

Fläche (eingeschränkte Boden-

funktionen) (GRZ 0,55) 

(Bestand) 

60 2 - 2 - 3 2,33 9,33 560 

Summe 38.503  158.723 

 

Tabelle 8: Bilanzierung der Entsiegelung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Bezeichnung 
Fläche in 
m² 

Bewertungs-
klasse Boden-
funktion 

Wertstufe Ge-
samtbewertung 

Ökopunkte 
pro m² 

Ökopunkte 

Entsiegelung (Teilfläche der über-

baubaren Fläche GRZ 0,4) 
210 4 - 4 - 4 4 16 3.360 

Summe 210  3.360 
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5ǳǊŎƘ ŘƛŜ 9ƴǘǎƛŜƎŜƭǳƴƎ ŘŜǊ ōŜƛŘŜƴ ²ŜƴŘŜƪǊŜƛǎŜ ŘŜǎ ǊŜŎƘǘǎƎǸƭǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ α[ƻƘōǸƘƭ LάΣ ŘƛŜ 

durch die Erweiterung des Wohngebietes nicht mehr benötigt werden, können 3.360 Ökopunkte 

generiert werden. 

 

Abbildung 30: Boden im Geltungsbereich des Bebauungsplans ς Planung 
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Tabelle 9: Bilanz des Bodens innerhalb des Geltungsbereiches 

BILANZ (Bewertung Boden innerhalb des Geltungsbereiches) 

Bestand (Geltungsbereich) 386.413 Ökopunkte 

Entsiegelung -3.360 Ökopunkte 

Planung (Geltungsbereich) -158.723 Ökopunkte 

Differenz 224.330 Ökopunkte 

 

Die Bilanz der Bodenbewertung zeigt, dass mit Umsetzung der Planung ein Defizit von 217.655 

224.330 Ökopunkten verbunden ist. 

4.3.4 Eingriffsbilanzierung für das Schutzgut Landschaft 

Laut Bewertungsmodell der Landkreise Sigmaringen / Ravensburg / Bodenseekreis ist das Schutzgut 

Landschaftsbild und Erholung rechnerisch zu bewerten. Für die Bilanzierung des Ausgleichsbedarfs 

des Landschaftsbildes sind im Wesentlichen folgende Faktoren zu definieren: Der Eingriffstyp, die 

Wirkzone, die Raumeinheiten und deren Bedeutung, der Erheblichkeitsfaktor, der Wahrnehmungs-

koeffizient und der Kompensationsfaktor (vgl. Abbildung 31). 

 

Abbildung 31: Berechnungsformel Kompensationsumfang Landschaftsbild des Bewertungsmodell der Landkreise Boden-

seekreis, Ravensburg, Sigmaringen, (Quelle: Büro 365° freiraum + umwelt 2012) 

Gemäß der Definition des Bewertungsmodells handelt es sich im vorliegenden Fall bei einem Bauge-

biet mit über 1.000 m² Neuversiegelung um den Eingriffstyp 3, womit die Wirkzonen auf 0 - 500 m 

und 500 - 1.000 m festzulegen sind. Aufgrund des bewegten strukturreichen Geländes können inner-
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halb der Wirkzonen drei Raumeinheiten abgegrenzt werden, welche in der Bilanzierung berücksich-

tigt werden. 

Raumeinheiten: 

1. Siedlungs- und Gewerbeflächen von Bergatreute 

2. Acker-, Grünland- und Waldbereiche 

3. Landschaft um die Wolfegger Ach 

Der Erheblichskeitsfaktor des Eingriffs wird aufgrund des Versieglungsgrades in der Wirkzone 1 (0 ς 

рлл Ƴύ ǳƴǘŜǊ .ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 9ƛƴƎǊǸƴǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ Ƴƛǘ αhoch (0,8ύά ōŜǿŜǊǘŜǘΦ Mit zu-

nehmender Entfernung im Bereich der Wirkzone 2 (500 ς 1000 m) wird durch das wellige Geländere-

lief, die zahlreich vorhandenen sichtverstellenden Elemente (Gebäude, Feldgehölze, Wald) und die 

ƎŜǇƭŀƴǘŜ 9ƛƴƎǊǸƴǳƴƎ ŘŜǊ 9ǊƘŜōƭƛŎƘǎƪŜƛǘǎŦŀƪǘƻǊ ǊŜŘǳȊƛŜǊǘΣ ǎƻ Řŀǎǎ ŜǊ ƘƛŜǊ ŜƛƴŜ αƎŜǊƛƴƎŜ όлΣпύά .ŜǿŜǊπ

tung erhält. 

Insgesamt existieren im Nahbereich größere Sichtbeziehungen als im Fernbereich. Diese werden im 

Wahrnehmungskoeffizienten berücksichtigt, mit dem die abnehmende Fernwirkung des Eingriffsob-

jektes in Bezug zur Gebäudehöhe, differenziert nach Wirkzone 1 und 2, bewertet wird. Der Wahr-

ƴŜƘƳǳƴƎǎƪƻŜŦŦƛȊƛŜƴǘ ōŜǘǊŅƎǘ ŘŜǎƘŀƭō ƛƴ ²ƛǊƪȊƻƴŜ м αлΣ2ά ǳƴŘ ƛƴ ²ƛǊƪȊƻƴŜ н αлΣ1άΦ 

Der Kompensationsflächenfaktor wird, wie im Allgemeinen üblich, mit 0,1 angesetzt. Daraus ergibt 

sich folgender Ausgleichsbedarf für die Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild: 

Tabelle 10:  Berechnung des Ausgleichsbedarfs für das Schutzgut Landschaft 

 Wirkzone 1 (500 m) Wirkzone 2 (500 - 1.000 m) 

Raumeinheit 
2 - Acker-, Grünland- und 

Waldbereiche 
2 - Acker-, Grünland- und 

Waldbereiche 

Beeinträchtigter Wirkraum in m² 412.482 666.027 

Bedeutung Raumeinheit 3 3 

Erheblichkeitsfaktor 0,8 0,4 

Wahrnehmungskoeffizient 0,2 0,1 

Kompensationsflächenfaktor 0,1 0,1 

Ökopunkte 19.799 7.992 

 

Die Bilanz der Landschaftsbildbewertung zeigt, dass mit Umsetzung der Planung ein Defizit von 

27.791 Ökopunkten verbunden ist. 
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Abbildung 32: Darstellung des Ausgleichsbedarfs für das Schutzgut Landschaft; ohne Maßstab 

4.3.5 Gesamtbilanz 

Tabelle 11: Gesamtbilanz der Ökopunkte im Geltungsbereich 

Gesamtbilanz 

Bilanz Biotoptypenbewertung 190.060 Ökopunkte 

Bilanz Bodenbewertung 224.330 Ökopunkte 

Bilanz Landschaftsbildbewertung 27.791 Ökopunkte 

Gesamtsumme (Bedarf) 442.181 Ökopunkte 

 
























